
EUROPAINSTITUT der Universität Basel &
Initiative & Referendum INSTITUTE Europe

BASLERSCHRIFTEN zur europäischen Integration    Nr.75

Bruno Kaufmann 
Georg Kreis

Andreas Gross  

Direkte Demokratie und europäische 
Integration 

Die Handlungsspielräume der Schweiz
 



Das Europainstitut der Universität Basel ist ein rechts-, politik- und wirt-
schaftswissenschaftliches Zentrum für interdisziplinäre Lehre und Forschung 
zu europäischen Fragen. Neben einem einjährigen, praxisbezogenen und 
interdisziplinären Nachdiplomstudium zum Master of Advanced European 
Studies und dem Vertiefungsstudium Major in Conflict and Development 
werden spezielle Weiterbildungskurse angeboten. In der Forschung werden 
in Zusammenarbeit mit benachbarten Instituten sowohl fachspezifische wie 
multidisziplinäre Themen bearbeitet. Das Europainstitut ist als Ansprechpartner 
für Politik, Wirtschaft und Verwaltung beratend tätig.

Das Initiative & Referendum Institute Europe (IRI Europe) ist eine un-
abhängige europäische Forschungs- und Bildungseinrichtung zur Direkten 
Demokratie mit Hauptsitz in Marburg/Deutschland. Als Europas Volksrechte-
Thinktank berät IRI Europe seit 2001 die Institutionen der Europäischen Union 
und ihrer Mitgliedsstaaten zu den Möglichkeiten und Grenzen einer Einführung 
und Stärkung direktdemokratischer Verfahren im Prozess der europäischen 
Integration. Dazu werden Studien erarbeitet sowie Konferenzen und Semi-
nare durchgeführt. Im Rahmen von IRI Europe, das neben dem Hauptsitz 
an der Philipps-Universität von Marburg Vertretungen in Brüssel und in der 
Schweiz betreibt, tragen Europas renommierteste Fachleute der Direkten 
Demokratie zu einem umfassenden Katalog an Grundlagenmaterial bei, das 
neben Handbüchern auch Lehrmittel und multimediale Informationsmaterialien 
umfasst. Ein besonderer Schwerpunkt der Institutsarbeit ist der Aufbau einer 
europäischen Forschungsstelle zu Fragen der Volksgesetzgebung. 
Weitere Informationen: info@iri-europe.org, www.iri-europe.org, Tel. +49 
6421 28 24 748.

Die Autoren:
Bruno Kaufmann (geb. 1965) leitet das Initiative & Referendum Institute 
Europe. Er studierte Politikwissenschaft, Osteuropäische Geschichte 
und Friedensforschung an den Universitäten Zürich, Uppsala, Göteborg, 
Cambridge und Hawaii und schloss mit einer Arbeit zu den Optionen 
der „transnationalen direkten Demokratie“ (Master of Social Sciences) 
ab. Als Journalist arbeitete Bruno Kaufmann bei Schweizer Tages- und 
Wochenzeitungen (Landbote, Bund, Weltwoche), er war Mitglied der ZEIT-
Reformwerkstatt und berichtet heute als Korrespondent des Schweizer 
Radios und des Tagesanzeigers aus Nordeuropa. Er lebt mit seiner Familie 
in Falun nördlich von Stockholm. Kontakt: kaufmann@iri-europe.org. 

Georg Kreis, Prof. Dr. phil., Leiter des Europainstituts der Universität Basel. 
Ordinarius für Neuere Allgemeine Geschichte und Schweizergeschichte an 
der Universität Basel.

Andreas Gross, studierte Geschichte in Zürich und Politikwissenschaften 
in Lausanne. Leiter des Ateliers für Direkte Demokratie in St.Ursanne. Lehr-
beauftragter für Verfassungsfragen und direkte Demokratie in Marburg und 
Speyer. SP-Nationalrat seit 1991. Mitglied des Europarates seit 1995. Mehr 
zur Person: www.andigross.ch

 

ISBN-13:  978-3-905751-00-0
ISBN-10:  3-905751-00-3



5

Inhaltsverzeichnis
Einleitung S. 7

Direkte Demokratie in Europa – eine Übersicht  S. 13
von Bruno Kaufmann
 Neues mit Bewährtem verbinden S. 18

 Keine Erfindung der Schweiz S. 19
 Grosse qualitative Mängel S. 22
 Weshalb der Integrationsprozess die Direkte
 Demokratie stärkt S. 27
 Die doppelte Gleichsetzung S. 30

Grenzen der Demokratie? 
Überlegungen anlässlich Frankreichs jüngster 
EU-Abstimmung S.35
von Georg Kreis 
 Volksbefragungen zu Verfassungsprojekten sind 
 kompliziert.   S. 36
 Volksbefragungen zu Verfassungsprojekten fehlen 
 die Alternativen.  S. 38
 Volksbefragungen sind in hohem Mass 
 Volksverführern ausgesetzt.    S. 40
 Volksbefragungen geben Antworten auf 
 nicht gestellte Fragen.  S. 42
 Volksbefragungen sind in hohem Mass dem
 Nein-Trend ausgeliefert. S. 44 

 Einige vorläufige Schlussbemerkungen S. 46



6 7

Einleitung

Die Schweiz in Europa:
Die Chancen der Direkten Demokratie in der EU und der 
Schweiz

Ein einziger Satz mit vier Zeilen. Kurz und bündig schrieb der Bun-
desrat am 20. Mai 1992 nach Brüssel: „Die Schweizer Regierung hat 
die Ehre, hiermit um den Beitritt der Schweiz zur Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft zu ersuchen, das heisst um die Eröffnung von 
Verhandlungen darüber.“

Viele, sowohl EU-Befürworter wie EU-Gegner, glauben heute, dass 
die Regierung unter dem Vorsitz des damaligen Bundespräsidenten 
René Felber, einen unglücklichen Zeitpunkt für dieses Gesuch ge-
wählt hatte – nur ein halbes Jahr vor der berühmt gewordenen, nega-
tiv ausgegangenen Volksabstimmung über die Mitwirkung im (wenig 
demokratisch ausgestaltet) Vorzimmer der EU, dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR). Nur wenige sind sich bewusst, dass die Ro-
mandie damals den EWR so verstand  wie Österreich, Schweden 
und Finnland: Als Transitorium (Bundesrat Ogi nannte es „Trainings-
lager“) zum EU-Beitritt. Die Romandie hätte damals auch diesem zu-
gestimmt. Die Mehrheit der deutschweizerischen Jasager war jedoch 
primär an der marktspezifischen Integration, beziehungsweise am 
Geschäft, interessiert und wollte von der politischen Integration der 
Schweiz im besonderen und vom europäischen Integrationsprozess 
im allgemeinen kaum etwas wissen.

Seit 1992 haben sich die Schweiz und Europa grundlegend verändert. 
Besonders bemerkenswert an diesen Veränderungen ist, dass sie, im 
Unterschied zu früheren, direktdemokratisch erfolgten. In der Schweiz 
fanden in den vergangenen 13 Jahren sechs Volksabstimmungen zu 
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europapolitischen Fragen statt. Im Rahmen der Europäischen Union 
(EU) waren nicht weniger als 35 Volksentscheide zu verzeichnen, die 
sich mit Europa befassten; einige EU-Mitglieder (Die Niederlande und 
die Tschechische Republik beispielsweise) organisierten wegen der 
EU sogar zum ersten Mal in ihrer Geschichte nationale Referenden.

Die Schweiz baute in ihren sechs Volksabstimmungen nicht nur ein 
eigenes, insgesamt 18 bilaterale Verträge umfassendes Beziehungs-
system mit der EU auf – sie ist heute der EU sogar näher als sie 
dies im EWR gewesen wäre, ohne allerdings formal so viel Selbst-
bestimmungsrechte aufgegeben zu haben, wie dies mit dem EWR 
notwendigerweise verbunden gewesen wäre. Sie kam also in einem 
etwas längeren und direktdemokratisch ausgestaltetem Weg weiter, 
als dass dies mit dem EWR voraussichtlich der Fall gewesen wäre. 
Zumindest bis heute.

Die EU umfasst heute mehr als doppelt so viele Mitgliedstaaten als 
1992 und hat sich von einer vorwiegend wirtschaftlichen Gemein-
schaft in eine politische Union verwandelt, in der 2005 selbst die Ein-
führung eines Europäischen Initiativrechtes für die Bürgerinnen und 
Bürger im Rahmen eines EU-weiten „Verfassungsvertrages“ erwogen 
worden ist. Jetzt verschaffen sich sogar Stimmen Gehör, die betonen, 
dass die EU um ein gesamteuropäisches Referendum an einem und 
demselben Wochenende über das Projekt, das den gescheiterten 
Verfassungsvertragsentwurf von 2005 ablösen soll, nicht herumkom-
me.

Fazit: Trotz allerlei Rückschritten, aus denen viel zu lernen war und 
immer noch zu lernen ist, kommen die Schweiz und die EU ebenso 
voran wie die nationale Direkte Demokratie und die transnationale 
Demokratie.

In dieser Basler Schrift wollen wir uns damit aber noch ein wenig 
vertiefter auseinandersetzen. Was ist in den einzelnen Staaten der 
EU wirklich passiert in Sachen Direkter Demokratie? Worin liegen die 
Gründe des Scheitern der EU-Verfassungs-Referenden in Frankreich 
und den Niederlanden? Wie viel trugen landesinterne Gründe dazu 
bei, inwiefern waren die EU selber und der Verfassungsvertragsent-
wurf das Problem und wie viel geht auf das Konto unzulänglicher di-
rektdemokratischer Verfahren und Handhabungen? Was ist daraus 
zu lernen, sowohl für die EU, die einzelnen Mitgliedsstaaten und für 
Direktdemokraten, die wissen, dass die EU nicht nur mehr Demokra-
tie gut gebrauchen kann, sondern angesichts der Globalisierung und 
der abnehmenden Autonomie des Nationalstaates die Direkte Demo-
kratie auch die EU?

Im ersten Text geht Bruno Kaufmann der Frage nach, welche Bedeu-
tung die Volksrechte für den europäischen Integrationsprozess haben 

– und wie die EU umgekehrt die Entwicklung der Direkten Demokratie 
vorantrieb. Er zeigt auf, dass der europäische Integrationsprozess die 
Direkte Demokratie gestärkt hat. Ebenso wie den Verfahren von Ini-
tiative und Referendum nun bei der Etablierung einer gemeinsamen 
Verfassung eine Schlüsselrolle zukommt. Im zweiten Aufsatz setzt 
sich Georg Kreis mit der grundsätzlichen Kritik an der Direkten Demo-
kratie auseinander, wie sie rund um das französische Plebiszit vom 
29. Mai 2005 geäussert worden ist. In dem Text werden die Vor- und 
Nachteile der Direkten Demokratie in einer modernen repräsentati-
ven Demokratie gegeneinander gestellt und die Frage nach dem „wie 
weiter?“ gestellt.

Darauf geht – nur für diese Schrift – abschliessend Andreas Gross ein. 
Er beurteilt die überstürzte Entstehung und Ratifizierung des EU-Ver-
fassungsvertrages unter dem Gesichtspunkt ihrer Demokratieverträg-
lichkeit und kommt zum Schluss, dass es durchaus Entwicklungsper-
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spektiven gäbe, mit denen sich europäische Integration und Direkte 
Demokratie miteinander versöhnen liessen. Dies hätte weitreichende, 
und wie er meint hilfreiche, Folgen für die Schweiz und Europa.
In der künftigen schweizerischen Europadebatte, die zumindest vom 
für das kommende Jahr vom Bundesrat versprochenen neuen Inte-
grationsbericht ausgelöst werden sollte, wird die Zukunft der Volks-
rechte im Zuge der weiteren Annäherung der Schweiz an die EU, be-
ziehungsweise im Hinblick auf eine EU-Mitgliedschaft der Schweiz, 
im Vordergrund stehen. Nicht wenige gehen heute noch davon aus, 
dass ein Beitritt das Ende der Volksrechte bedeuten würde. Dass dies 
falsch ist, zeigte der Zürcher Professor Dietrich Schindler in einer ru-
dimentären Studie schon vor über zehn Jahren auf.

Mit dieser Schrift möchten wir die Voraussetzungen für diese Dis-
kussion etwas erweitern. Verschiedene Perspektiven, Ansichten 
und Entwicklungen müssen aufgezeigt und diskutiert werden. Die 
Demokratie ist heute ganz allgemein in einer tiefen Krise. Obwohl 
sie sich normativ als universeller Wert und einzige Quelle legitimer 
Macht durchgesetzt hat, beginnen sich viele Menschen von ihr ab-
zuwenden. Paradoxerweise lehnen diese Menschen aber auch die 
institutionellen Vorschläge ab, welche die EU im Rahmen des Verfas-
sungsvertragsentwurfes auf diese Krise vorgeschlagen hat. Deshalb 
stehen sowohl Demokraten und Europäerinnen heute vor riesigen 
Herausforderungen. Als Schweizerinnen und als Schweizer können 
wir sie nur bewältigen, wenn wir unsere intellektuellen und politischen 
Anstrengungen in einen grösseren Zusammenhang stellen, ohne uns 
darin freilich zu verlieren. Doch die Zukunft der Direkten Demokratie 
lässt sich ohne Europa nicht entwickeln, genauso wie Europa keine 
Zukunft hat, wenn es ihm nicht gelingt, sich zumindest mit der Mehr-
heit seiner Bürgerinnen und Bürger demokratisch ins Einvernehmen 
zu bringen.

Diese Basler Schrift möchte Sie in diesen neuen, grösseren Diskus-
sionszusammenhang einführen und sie mit den damit verbunden 
Fragen vertraut machen. Für die entsprechenden Antworten und 
politischen Handlungsoptionen benötigen wir freilich noch mehr und 
feinere Untersuchungen, Schriften und Diskussionsanstrengungen. 
Doch auch ein langer Weg beginnt bekanntlich mit ersten kleinen 
Schritten. Wir hoffen, dass wir Ihnen wenigstens für diese ein klein 
wenig behilflich sein können.

Basel/Marburg/Strassburg
19. Oktober 2005
Andreas Gross, Georg Kreis, Bruno Kaufmann
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Direkte Demokratie in Europa – eine Übersicht 

Von Bruno Kaufmann, Marburg/Brüssel

„Le fait que cela a été exprimé par le référendum après un débat public, 
c´est une leçon qui a une dimension européenne.“
   Bronislaw Geremek, 24 Heures, 26.9. 20051

Europa staunt. Europa freut sich. Gleich zweimal innerhalb von vier 
Monaten hat eine klare Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer Ja 
gesagt zu mehr Europa. Am 5. Juni 2005 sprachen sich 54,6 Prozent 
der Stimmenden für die Teilnahme der Schweiz an den Abkommen 
von Schengen und Dublin aus, am 25. September des gleichen Jahres 
folgte eine noch deutlichere Zustimmung von 56 Prozent zur Ausdeh-
nung der Personenfreizügigkeit auf die im Jahre 2004 der Europäischen 
Union (EU) beigetretenen zehn Mitgliedsstaaten.

Noch nie zuvor sorgten Volksabstimmungen in der Schweiz über das 
Verhältnis zu Europa für so positive Schlagzeilen in der europäischen 
Presse, wie diese beiden Referendumsabstimmungen. Nicht nur setz-
ten die Schweizerinnen und Schweizer mit ihrer „konsequenten“ und 
„nüchternen“ Befürtwortung2  einer „modernen, offenen und gegenüber 
Ausländern toleranten Schweiz“3 gleich zweimal ein Zeichen gegen die 
sich in Europa verbreitende integrationspolitische Verunsicherung, sie 
machten zudem deutlich, dass eine vertiefte und erweiterte Zusam-
menarbeit auf dem direktdemokratischen Weg möglich ist. 

Fast etwas stolz hielt die Aussenministerin der Schweiz, Micheline 
Calmy-Rey, in der Woche nach dem Volksentscheid in der Pariser 
Tageszeitung „Le Figaro“ fest: „La Suisse est le seul pays européen 
à avoir approuvé, par un vote populaire, l´élargissement de l´Union 
européenne.“4  Tatsächlich spielte die Frage der kürzlich vollzogenen 
Osterweiterung und der geplanten Aufnahme weiterer Staaten Süd-
osteuropas auch in den öffentlichen Debatten vor den Volksabstim-
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Tab. 1 Sechs Volksentscheide zu Europa in Europa im Jahre 2005

Seit 1972 haben insgesamt 47 Volksabstimmungen zu Europa in Eur-
opa stattgefunden, zwei Drittel davon in den letzten zehn Jahren. Und 
obwohl neben der Schweiz – mit sieben Europaabstimmungen – nur 
noch Irland und Dänemark – mit je sechs EU-Volksentscheiden – die 
grundsätzliche Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger in Europafragen 
rechtlich verankert haben, ist Europa so die französische Politologin 
Laurence Morel von der Universität Lille in vielen Mitgliedsstaaten zu  ei-
nem „sujet politiquement obligatoire“ -  einem  politisch obligatorischen 
Gegenstand - der Direkten Demokratie geworden.8 Diese Entwicklung 
ist eine Folge des europäischen Integrationsprozesses und hat Folgen 
für denselben. Beides gilt es in der Folge zu analysieren.

Wohl war der europäische Integrationsprozess nach der Katastro-
phe des Zweiten Weltkrieges auf ein politisches Ziel, die Vereinigten 
Staaten von Europa angelegt, doch der Kalte Krieg zwischen West 
und Ost setzte diesem Streben bald ein Ende. Stattdessen wurde 
eine Integrationsdynamik begründet, die bewusst ohne die direkte 
Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger auszukommen versuchte.9 
Allerdings sahen schon damals führende Europapolitiker wie der fran-
zösische Staatspräsident Charles de Gaulle die Zeit von „europäischen 
Volksabstimmungen“ kommen10. Tatsächlich läuft nun so manches auf 
eine Europäische Volksabstimmung hinaus: Denn der Ratifikationspro-
zess zum vorliegenden EU-Verfassungsvertrag hat nach dem Nein der 
Franzosen und Niederländer Totalschaden erlitten. 

Die Berichterstatter des EU-Parlamentes zum Verfassungsprozess, 
der englische Liberale Andrew Duff und der österreichische Grüne 

Land Datum Gegenstand Ja-Anteil Stimmbeteiligung
Spanien 20.02.2005 Verfassungsvertrag 76.73% 42.32%
Frankreich 29.05.2005 Verfassungsvertrag 45 % 70%
Niederlande 01.06.2005 Verfassungsvertrag 38.2% 62%
Schweiz 05.06.2005 Schengen/Dublin 54.6% 56.6%
Luxembourg 10.07.2005 Verfassungsvertrag 56.5% 98.18%
Schweiz 25.09.2005 Personenfreizügigkeit 56 % 53.8 %

mungen zum EU-Verfassungsvertrag in Spanien, Frankreich, den 
Niederlanden und Luxembourg eine Rolle.5 Nur blieb bei diesen vier 
ebenfalls im Jahre 2005 durchgeführten Europaabstimmungen die 
Erweiterungs- und Freizügigkeitsthematik eingebettet in das komplexe 
und vielfältige Gebilde des über 400 Seiten dicken Vertragswerkes, 
genannt der „Vertrag für eine Europäische Verfassung“. „Die Klarheit 
der Fragestellung in der Schweiz hat Vorbildcharakter“, war Polens 
früherer Aussenminister und Solidarnosc-Kämpfer Bronislaw Geremek 
nach dem Ja zur erweiterten Personenfreizügigkeit überzeugt und sah 
in beiden Europaentscheiden der Schweiz einen Beweis dafür, dass 
„es für die Idee der offenen Gesellschaft in unserem europäischen 
Traum immer noch einen Platz gibt.“6

Unabhängig vom Land und dem Ausgang sind die sechs jüngsten 
Europavolksabstimmungen ein Indiz dafür, dass im Rahmen des eu-
ropäischen Integrationsprozesses direktdemokratische Verfahren eine 
immer grössere Rolle spielen. Überraschen kann dies nicht, haben sich 
doch manche indirekte Verfahren der Entscheidungsfindung (politische 
Parteien, nationale Parlamente) zunehmend von den Bürgerinnen und 
Bürgern einerseits und der europäischen Politik entfremdet. Zudem 
ist auch auf der europäischen Ebene wirtschaftlicher Fortschritt nur 
zu haben, wenn die demokratische Balance stimmt. Das heisst: Es 
braucht direkte Verbindungen zwischen den Europäerinnen und Euro-
päern und ihren gemeinsamen transnationalen Institutionen. Oder wie 
es Quentin Peel nach der jüngsten Schweizer EU-Volksabstimmung 
in der Financial Times ausgedrückt hat: „Democratic Legitimacy and 
economic reform are inextricably linked. You cannot have progress on 
one without the other.“7
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& Referendum Institute Europe ein Weltprojekt „Direkte Demokratie“ 
lanciert und in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
ist der vermehrte und verbesserte Einsatz direktdemokratischer Ver-
fahren unlängst als „entscheidender Beitrag für die Demokratisierung 
der Demokratie in Europa bezeichnet“ worden.13 

Mehr Volksabstimmungen alleine, dies wird in allen Analysen heraus-
gestrichen, ist allerdings noch nicht gleichbedeutend mit mehr Demo-
kratie. Die jüngsten Europavolksentscheide haben in aller Deutlichkeit 
gezeigt, dass es auch um die Qualität direktdemokratischer Verfahren 
gehen muss. Konkret werden Volksbefragungen, die wie in Frankreich, 
durch den Staatspräsidenten alleine angeordnet werden können, immer 
auch als Vertrauens- oder Misstrauensvotum des Volkes gegenüber 
dem Staatschef betrachtet (und genutzt), während es bei einem obliga-
torischen oder fakultativen Referendum in der Schweiz in erster Linie 
um die Beantwortung einer gestellten politischen Frage geht. Ebenso 
entscheidend ist es für einen Initiativprozess, dass zum Beispiel die 
Einstiegshürde der verlangten Unterschriften zwar anspruchsvoll, nicht 
aber abschreckend sein darf und dass für das Zusammenbringen der 
Unterschriften genügend Zeit zur Verfügung stehen muss.

Im Mittelpunkt dieses Artikels zur Direkten Demokratie in Europa 
stehen deshalb nicht  quantitative Aspekte des Gebrauches direktde-
mokratischer Verfahren, sondern qualitative Fragen und Perspektiven. 
Nach einleitenden Informationen zur Entstehungs- und Entwicklungs-
geschichte der modernen Volksrechte, soll der europäische Trend zu 
mehr und besserer direkter Demokratie in Europa beschrieben werden. 
Abschliessend wird der Frage nachgegangen, wie die nächsten Schritte 
zur Etablierung direktdemokratischer Verfahren auf der grenzüber-
schreitenden Ebene aussehen könnten. 

Johannes Voggenhuber haben Anfang Oktober 2005 dem Europäi-
schen Parlament einen Handlungsplan vorgelegt, der vorsieht, einen 
überarbeiteten Verfassungenwurf den dannzumal fast 500 Millionen 
EU-Bürgerinnen und Bürgern gleichzeitig mit den nächsten Wahlen 
ins Europäische Parlament im Juni 2009 zur (Konsultativ)abstimmung 
vorzulegen: „The European Citizens would give a verdict on the final 
Constitution in a consultative ballot to be held across the Union on the 
same day as the European Parliamentary elections in June 2009.“11 

 Aber nicht nur in der Frage der Volksabstimmung, gleichsam als 
Abschluss eines Entscheidungsfindungsprozesses, steht dieser Teil der 
Erde vor einer historisch erstmaligen transnationalen und direktdemo-
kratischen Möglichkeit. Wenn auch nicht gerade politisch obligatorisch, 
so doch mindestens politisch opportun erscheint nach der Einigung auf 
die Grundprinzipien einer modernen repräsentativen Demokratie im 
EU-Verfassungskonvent und der anschliessenden Absegnung durch 
die EU-Regierungskonferenz, die Einführung eines „Europäischen 
Bürgerinitiativrechtes“. Gemäss Art. I-46 und I-47 des vorgeschlagenen 
EU-Verfassungsvertrages baut eine moderne repräsentative Demo-
kratie sowohl auf indirekten wie auch direkten Instrumenten auf: Als 
Pendant zu den Vorschlagsrechten des Europäischen Parlamentes 
und des Europäischen Rates ist deshalb die Einführung einer EU-
Volksinitiative vereinbart worden, die „einer Million Bürgerinnen und 
Bürger“ aus einer „signifikanten Zahl von Mitgliedsstaaten“ das Recht 
geben würde,  der EU-Kommission einen „europäisches Rechtsakt“ 
vorzuschlagen.12

Der Trend hin zu mehr direkter Demokratie beschränkt sich freilich 
nicht auf die Fragen und die Dynamik des europäischen Integrati-
onsprozesses. In zahlreichen UNO- und Weltbankberichten ist die 
„Demokratisierung der Demokratie“ durch die Einführung verstärkter 
Partizipationsrechte der Bürger in den letzten Jahren beleuchtet wor-
den. Die globale Agentur für Demokratieentwicklung, International 
IDEA, hat in Zusammenarbeit mit u.a. der Schweiz und dem Initiative 
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Sie besiegte die liberale Machtelite und errang im Kanton Zürich den 
entscheidenden Durchbruch zur modernen direkten Demokratie.

Die neue Zürcher Kantonsverfassung von 1869 kombinierte eine 
Reihe von Mitwirkungsrechten (Verfassungs- und Gesetzesinitiative, 
obligatorisches Gesetzes- und Verfassungsreferendum, Finanzreferen-
dum) und institutionalisierte damit ein Ausmass an moderner direkter 
(Männer)demokratie, wie es sie bisher noch nirdgendwo gegeben hatte. 
Sie wirkte als Leitbild für den Systemwechsel von der indirekten zur 
direkten Demokratie in anderen Kantonen und im Bundesstaat. 

Mit der Einführung des fakultativen Referendums (1874) und der 
Initiative (1891) auf Bundesbene wurde der Verfassungsentwicklung 
eine neue Dynamik verliehen – mit beträchtlichen Folgen für das ganze 
politische System. Nach 1891 wurde die direkte Demokratie zudem 
weiter ausgebaut. Die Einführung der Proporzwahl des Nationalrates 
(1918) ermöglichte, dass auch kleinere Gruppierungen Eingang in das 
Parlament fanden. Das Staatsvertragsreferendum (eingeführt 1921, 
erweitert 1977 und 2003) schuf die Möglichkeit zur Mitbestimmung 
der Stimmbürger in der Aussenpolitik.

Keine Erfindung der Schweiz

Die Institution des Verfassungsreferendums wurde im revolutionären 
Amerika geboren. Die erste Abstimmung wurde im Jahre 1639 in der da-
mals unabhängigen amerikanischen Kolonie Connecticut durchgeführt. 
Prägend wurde jedoch die Verfassungsgebung in Massachusettes 
und New Hampshire 1778-1880. In Europa übernahm das revoluti-
onäre Frankreich die in Amerika geborene Institution. Die National-
versammlung erklärte, dass eine Verfassung vom Volk entschieden 
werden muss. Im August 1793 waren sechs Millionen stimmberechtigte 
Franzosen dazu aufgerufen, über die neue demokratische Verfassung 
(Montagnardverfassung) des Landes zu entscheiden. Fast 90% sagten 
ja zur revolutionären Hausordnung, die unter anderem zehn Prozent 

Neues mit Bewährtem verbinden
 
Man kann moderne direkte Demokratie so verstehen: sie ist eine Ver-
bindung von neuen Ideen und Institutionen mit einer alten Tradition 
der Partizipation. Neu ist die Art und Weise, wie moderne Demokratie 
seit der Amerikanischen und Französischen Revolution gedacht wird. 
Demokratie und Freiheit werden nicht mehr als historisches Privileg 
einer bestimmten Gruppe begründet, die ihren Ursprung im Widerstand 
gegen ungerechte Tyrannei hat (Tell-Mythos), sondern individualis-
tisch und naturrechtlich. Das Ideal der modernen Demokratie, dass 
alle Menschen frei und gleich sein sollen, ist unvereinbar mit Unterta-
nenverhältnissen. Die als Gruppenprivileg verstandene vormoderne 
Demokratie hingegen schliesst die Möglichkeit ein, andere Menschen 
zu unterdrücken, was in den Ancien Régimes Europas und auch der 
alten Eidgenossenschaft üblich war. 

Vormodern ist die Überzeugung, dass die Freiheit der Bürger vom 
Willen und von der Möglichkeit zur Teilnahme an der politischen Be-
schlussfassung abhängig ist. Sie gehörte zum zentralen Gedankengut 
des Republikanismus und entsprach der Praxis der Landsgemeinde-
demokratie auf lokaler und regionaler Ebene. Im Unterschied zur rein 
parlamentarischen Demokratie setzte jedoch die moderne direkte 
Demokratie diese jahrhundertealte Tradition der vormodernen Demo-
kratie fort – allerdings mit den neuen Werkzeugen der Initiative und 
des Referendums.

In der Schweiz setzte sich die moderne Demokratie vor über 150 
Jahren zunächst – mit Ausnahme des obligatorischen Verfassungs-
referendums – nur in ihrer indirekten Form durch. Es brauchte eine 
zweite demokratische Revolution, um die indirekte Demokratie gegen 
den Widerstand der liberalen Herrschaftselite mit direkter Demokratie 
zu ergänzen und dadurch eine neue demokratische Qualität in die Be-
ziehungen zwischen Regierenden und Regierten einzubringen.  Träger 
dieser Revolution war die Demokratische Bewegung der 1860er Jahre. 
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Tab. 2 Volksentscheide auf nationaler Ebene in der Welt seit 1793

Zeitraum Schweiz Übriges 
Europa

Asien Amerika Ozeanien Afrika Insgesamt 
(ohne CH)

Insge-
samt (mit 
CH)

Vor 1900 57 11 0 3 0 0 14 71
1901-1910 12 2 0 0 4 0 6 18
1911-1920 15 6 0 3 5 0 14 29
1921-1930 28 8 1 2 6 0 17 45
1931-1940 23 17 0 7 6 0 30 53
1941-1950 21 15 2 3 11 0 31 52
1951-1960 32 6 13 3 5 9 36 68
1961-1970 30 14 22 4 7 19 66 96
1971-1980 87 29 50 8 14 34 135 222
1981-1990 76 53 30 12 7 22 124 200
1991-2000 105 130 24 76 15 35 280 385
2001-2005 
(Stand: 15.10) 46 48 14 20 15 25 118 163
Total 534 339 156 141 95 144 875 1409

So beindruckend diese Entwicklung auch erscheinen mag, so proble-
matisch stellt sich die Praxis „direktdemokratischer“ Verfahren vielerorts 
noch dar. Denn während „Direkte Demokratie“ in der Schweiz bedeutet, 
dass eine Volksabstimmung entweder auf Verlangen einer Gruppe von 
Stimmberechtigten durchgeführt wird oder weil die Verfassung es vor-
schreibt, ist es in vielen Ländern die Regierung oder der Präsident, der 
eine Volksabstimmung anordnen kann. Dieser plebiszitären Form der 
Volksabstimmung fehlt es somit an der Machteilungsteilungsfunktion 
im Dienste der Bürgerinnen und Bürger. Eine Funktion, die notabene 
entscheidend zum gesellschaftlichen Mehrwert direktdemokratischen 
Verfahren in einer modernen repräsentativen Demokratie beiträgt. 
Direkte Demokratie ist also nicht identisch mit Volksabstimmung oder 
plebiszitärer Demokratie, denn nicht alle Volksabstimmungsverfahren 
sind direktdemokratisch. Das Plebiszit ist in seiner Wirkung etwas ganz 
anderes als ein wirkliches Referendum. Direkte Demokratie ermäch-
tigt die Bürgerinnen und Bürger, Plebiszite sind Machtinstrumente der 
Regierenden. 

der Bürger ein Referendumsrecht einräumte. 
Weiter entwickelt wurden die Volksrechte dann jedoch in der Schweiz 

und nicht in Frankreich, wo sie die Diktatur Napoleons nicht überlebten. 
Von Europa kehrte sodann die direkte Demokratie nach Amerika zurück, 
im späten 19. Jahrhundert in die nordwestlichen Staaten der USA und 
anfangs des 20. Jahrhunderts nach Uruguay, nach Australien und Neu-
seeland. Erst nach dem zweiten Weltkrieg wurden direktdemokratische 
Instrumente auch in vielen weiteren Staaten der Welt bedeutsam: so 
zum Beispiel in Italien, Chile, Südafrika und Ecuador. Ingesamt sind 
weltweit innerhalb von 200 Jahren über 1400 landesweite Volksabstim-
mungen durchgeführt worden – fast die Hälfte davon in den letzten 15 
Jahren. Auffallend sind zudem zwei Sachverhalte: Erstens dominiert 
Europa die Statistik mit 62% der Volksentsscheide vor Asien (12%), 
Afrika (10%), den Amerikas (9%) und Ozeanien (7%). Zweitens ist der 
Anteil der Schweizer Abstimmungen zunehmend zurückgegangen: Er 
lag bis zum Jahre 1900 bei über 80%, bis 1980 noch bei 46% und ist 
nun im letzten Vierteljahrhundert auf fast 25% zurückgegangen.14
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Zustimmungs- und Beteilungsquoren sowie Themenausschlusskata-
loge massgeblich geschwächt. 

Tab 3 Direktdemokratische Verfahren (und Praxis) in Europa

Land Obliga-
torisches 
Referen-
dum

Volks-
referen-
dum

Behörden-
referen-
dum

Volks-
initia-
tive

Agenda
Initia-
tive

Ple-
biszit

Praxis

Belgien X keine
Bulgarien X (subnat.)
Dänemark X X X oft
Deutschland (X) (X) (subnat.)
Estland X X EU
Finnland X EU
Frankreich X selten
Griechenland X keine
Grossbritannien X (subnat.) 
Irland X X oft
Island (X) X X nein
Italien X X X viel
Lettland X X X oft
Liechtenstein X X X X viel
Litauen X X X X X oft
Luxembourg X EU
Malta X (X) EU
Niederlande (X)* X EU
Norwegen X EU
Österreich X X X oft
Polen X X EU
Portugal X X selten
Rumänien X X X EU
Schweden X selten
Schweiz X X X X (X) viel
Slowakei X X X X selten
Slowenien X X X X oft
Spanien X X X selten
Tschechien X EU
Türkei X keine
Ungarn X X X X selten
Zypern X selten

*Die Niederlande haben ein vor fünf Jahren eingeführtes Volksreferendumsrecht im 
Jahre 2005 wieder abgeschafft. Angaben in (Klammern) geben Ausnahmebestimmun-
gen an. Quelle: IRI Guidebook to Direct Democracy, 2005 Edition (S. 232 ff).

Bezüglich der Verfahren und der Praxis der Direkten Demokratie und 
von Plebisziten lassen sich die Länder Europas grob in fünf Gruppen 
aufteilen.

Grosse qualitative Mängel

Mit der Qualität der Volksabstimmungsverfahren hapert es in vielen 
Staaten noch gewaltig – und auch in der Schweiz gibt es bezüglich 
der Rahmenbedingungen noch vieles zu tun. In Europa existiert die 
Volksinitiative und/oder das Volksreferendum nur in den folgenden 8 
Ländern: Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien und Ungarn. Die Verfassungen von Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien und Spanien enthalten eine Agenda-Initiative. 
Plebiszitären Charakter haben die Volksabstimmungen dagegen in 
Staaten wie Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Grossbritannien, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Türkei 
und Zypern. Diese Verteilung kann erklären, weshalb die „von oben“ 
verordneten Plebiszitabstimmungen zwar unter allen registrierten 
Volksabstimmungen nur eine kleine Minderheit ausmachen, gleich-
zeitig die grosse Mehrheit der Staaten unter Volksentscheiden nur 
diese (Un)form des Referendums kennt.  Das Verhältnis von vielen 
direktdemokratischen Entscheiden in wenigen Staaten zu den we-
nigen plebiszitären Beschlüssen in vielen Ländern kann zudem als 
Aussage über die Attraktivität der Verfahren betrachtet werden. Oder 
anders ausgedrückt: nur bürgerfreundliche Instrumente werden letzlich 
auch rege genutzt und erzeugen dadurch  komplementäre Vorteile im 
Rahmen einer modernen, repräsentativen Demokratie wie verstärkte 
politische Legitimation und Kontrolle.15 

Eine Übersicht der vorhandenen direktdemokratischen (und plebiszi-
tären) Verfahren in Europa macht deutlich, dass diese neben Staaten 
wie der Schweiz, Liechtenstein und Italien vor allem in Mittel- und 
Osteuropa zu finden sind. Allerdings besteht zwischen dem Angebot 
der Verfahren und der Anwendung derselben kein automatischer Zu-
sammenhang. Das kann an den Beispielen der Schweiz, der Slowakei 
und Ungarns gezeigt werden. In den beiden letzteren Ländern wird die 
Attraktivität der vorhandenen Instrumente durch Einschränkungen wie 
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Tab. 4 47 Volksentscheide in Europa zu Europa seit 1972

Land Datum Thema Ja-Anteil
Stimm-
beteili-
gung

Spezielle
Anforder-
nisse

Auslöser und 
Verbindlichkeit

1 Frankreich 23.4.1972 Erweiterung 68.28% 60.27% Nein Präsident/ Nein
2 Irland 10.5.1972 Mitglied 83.1% 70.88% Nein Verfassung / Ja

3 Norwegen 26.9.1972 Mitglied 46.5% 79.2% Nein Parlament/ 
Nein

4 Dänemark 2.10.1972 Mitglied 63.29% 90.4%

Mindestan-
teil der Nein-
Stimmenden:
30% der 
Stimmbe-
recht.

Verfassung/ Ja

5 Schweiz 3.12.1972
Mitglied/ 
EEG-Abkom-
men

72.5% 52%
Doppeltes 
Mehr (Volk 
& Stände)

Verfassung/ Ja

6 Grossbritan-
nien 5.6.1975 Mitglied 67.23% 64.03% Nein Regierung/ 

Nein
7 Grönland 23.2.1982 Mitglied 45.96% 74.91% Nein Parlament / 

Nein

8 Dänemark 27.2.1986 Vertrag/Bin-
nenmarkt 56.24% 75.39%

Mindestan-
teil der Nein-
Stimm.

Parlament/ Ja

9 Irland 26.5.1987 Vertrag/Bin-
nenmarkt 69.92% 44.09% Nein Verfassung/ Ja

10 Italien 18.6.1989 Verfassung/
Einleitung 88.06% 85.4% Nein Volksinitiative 

/ Nein

11 Dänemark 2.6.1992 Vertrag/
Maastricht 47.93% 83.1%

Mindest-
anteil der 
Nein-Stim-
menden

Verfassung/ Ja

12 Irland 18.6.1992 Vertrag/
Maastricht 68.7% 57.31% Nein Verfassung/ Ja

13 Frankreich 20.9.1992 Vertrag/
Maastricht 51.05% 69.69% Nein Präsident/ Ja

14 Schweiz 6.12.1992 Mitglied/
EWR 49.7% 78% Doppeltes 

Mehr Verfassung/ Ja

15 Liechten-
stein 12.12.1992 Mitglied/

EWR 55.81% 87% Nein Parlament/ Ja

16 Dänemark 18.5.1993 Vertrag/
Maastricht 56.77% 85.5%

Mindestan-
teil der Nein-
Stimm.

Parlament/ Ja

17 Österreich 12.6.1994 Mitglied 66.58% 82.35% Nein Verfassung/ Ja

18 Finnland 16.10.1994 Mitglied 56.88% 70.4% Nein Parlament/ 
Nein

19 Sweden 13.11.1994 Mitglied 52.74% 83.32% Nein Parlament/ 
Nein

20 Åland 20.11.1994 Mitglied 73.64% 49.1% Nein Parlament/ 
Nein

21 Norwegen 28.11.1994 Mitglied 47.8% 89% Nein Parlament/ 
Nein

(1) Die Erfahrenen, die zahlreiche Verfahren und eine umfassende 
Praxis kennen (Beispiele: Schweiz, Liechtenstein, Italien)

(2)  Die Geübten, die einige Verfahren haben, die relativ oft genutzt 
werden (Beispiele: Dänemark, Irland, Slowenien)

(3) Die Anfänger, die zwar mehrere Verfahren der Direkten Demo-
kratie kennen, welche aber aus Gründen der Bürgerunfreund-
lichkeit kaum genutzt werden (Beispiele: Ungarn, Slowakei, 
Portugal)

(4) Die ”Europäer”, die das Instrument des Plebiszites haupt-
sächlich im Zusammenhang des europäischen Integrationspro-
zesses anwenden (Beispiele: Polen, Tschechien, Frankreich).

(5) Die Subnationalen, bei denen sich die Verfahren und die Pra-
xis der Volksrechte hauptsächlich auf die lokale und regionale 
Ebene beschränkt. (Beispiele: Deutschland, Grossbritannien, 
Bulgarien)

Eine sechste Gruppe umfasst schliesslich jene Länder, in denen 
die Volksrechte oder Plebiszite keine Rolle spielen, und die uns 
in diesem Zusammenhang deshalb wenig interessieren. Bezeich-
nenderweise machen diese Länder jedoch eine kleine Minderheit 
in Europa aus. Es bleibt damit festzuhalten, dass direktdemo-
kratische/plebiszitäre Verfahren in den allermeisten Staaten der 
Europäischen Union eine Rolle spielen. Dieser Befund verstärkt 
sich durch die Tatsache, dass die Zahl der Volksabstimmungen zu 
Europa in Europa in den vergangenen Jahren massiv zugenommen 
hat. Von den ingesamt 47 Volksentscheiden zu Europa in Europa 
haben fast ¾ in den vergangenen zehn Jahren stattgefunden.
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Neben der massiven Zunahme der Volksentscheide zu Europa in Eu-
ropa in den vergangenen Jahren macht die Praxis deutlich, dass

(1) nur noch wenige EU-Mitgliedsstaaten, nämlich 5 von 25, über 
keine Erfahrung mit Volksabstimmungen verfügen

(2) neben der dominierenden Frage der Mitgliedschaft (32 Entschei-
de) die Vertrags- und Verfassungsfragen (14 Abstimmungen) im 
Vordergrund stehen.

(3) sich über die Jahre ein 2/3-Mechanismus abgezeichnet hat: 
2/3 der Stimmberechtigten haben sich im Durchschnitt an den 
Abstimmungen beteiligt und dort zu 2/3 den europäischen Inte-
grationsprozess unterstützt.

(4) plebiszitäre Verfahren (Abstimmungen „von oben“) öfters zur 
Anwendung kommen als direktdemokratische Prozesse (Obliga-
torische Abstimmungen und Volksinitiative und – referendum)

(5) in einem guten Drittel der Fälle besondere Mehrheitsanfordernis-
se zur Anwendung (wie zB. das Doppelte Mehr in der Schweiz) 
kommt.

Weshalb der Integrationsprozess die Direkte Demokratie stärkt

Europa ist und bleibt ist ein Kontinent der Vielfalt und der Unterschiede. 
Dies gilt ganz offensichtlich auch für die Verfahren und die Praxis der 
Volksrechte. Im Prozess der europäischen Integration werden nun 
aber Gemeinsamkeiten evident, welche für die Direkte Demokratie von 
Bedeutung sind – und diese stärken; und zwar in doppeltem Sinne: 
Erstens sind nationale Beschlüsse zur Mitgliedschaft in der Europä-
ischen Union heute de facto zu obligatorischen Referenden mutiert. 
Das heisst: Ohne die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger kann 
ein Land nicht mehr der Union beitreten. Ähnlich ist die Entwicklung 
für Vertragsreformen, vor allem, wenn sie, wie unlängst, einen kon-
stitutionellen Anstrich bekommen haben. Die Erfahrung zeigt, dass 

22 Liechten-
stein 9.4.1995 Mitglied/ 

EWR 55.88% 82.05% Nein Verfassung/ Ja

23 Schweiz 8.6.1997 Mitglied/ 
Einleitung 25.9% 35% Doppeltes 

Mehr 
Volksinitiative 
/ Ja

24 Irland 22.5.1998 Vertrag/ Ams-
terdam 61.74% 56.26% Nein Verfassung/ Ja

25 Dänemark 28.5.1998 Vertrag/ Ams-
terdam 55.1% 76.24%

Mindestan-
teil der Nein-
Stimm.

Verfassung / Ja

26 Schweiz 21.5.2000 Mitglied/Bila-
terale I 67.2% 48% Nein Volksreferen-

dum/ Ja

27 Dänemark 28.9.2000 Mitglied/ 
Euro 46.87% 87.2%

Mindestan-
teil der Nein-
Stimm.

Verfassung / Ja

28 Schweiz 4.3.2001 Mitglied/Ein-
leitung 23.2% 55% Doppeltes 

Mehr 
Volksinitiative
/ Ja

29 Irland 7.6.2001 Vertrag/Nizza 46.13% 34.79% Nein Verfassung/ Ja
30 Irland 19.10.2002 Vertrag/Nizza 62.89% 48.45% Nein Verfassung/ Ja

31 Malta 8.3.2003 Mitglied 53.6% 91.0% Nein Parlament/ 
Nein

32 Slowenien 23.3.2003 Mitglied 89.6% 60.3% Beteiligung 
50% Parlament / Ja

33 Ungarn 12.4.2003 Mitglied 83.8% 45.6% Zustimmung 
25% Parlament/ Ja

34 Litauen 11.5.2003 Mitglied 91.1% 63.4%
Beiteil.  50%
Zustimmung 
33%

Parlament/ Ja

35 Slowakei 17.5.2003 Mitglied 92.5% 52.2% Beteil. 50% Parlament/ Ja
36 Polen 8.6.2003 Mitglied 77.5% 58.9% Beteil. 50% Parlament/ Ja
37 Tschechien 14.6.2003 Mitglied 77.3% 55.2% Nein Parlament/ Ja
38 Estland 14.9.2003 Mitglied 66,8% 64% Nein Parlament/ Ja
39 Schweden 14.9.2003 Mitglied 42% 82,6% Nein Parlament/Nein

40 Lettland 20.9.2003 Mitglied 67% 72,5%
Beteil. 50% 
(der letzten 
Wahlen)

Parlament/ Ja

41 Rumänien 19.10.2003 Mitglied/ 
Einleitung 89,6% 55.2% Beteil. 50% Parlament/ Ja

42 Spanien 20.02.2005 Vertrag/Ver-
fassung 76.73% 42.32% Nein Parlament/ 

Nein
43 Frankreich 29.05.2005 Vertrag/Ver-

fassung 45 % 70% Nein Präsident/ Ja

44 Niederlande 01.06.2005 Vertrag/Ver-
fassung 38.2% 62% Nein Parlament/ 

Nein

45 Schweiz 05.06.2005
Mitglied/
Schengen & 
Dublin

54.6% 56.6% Nein Volksreferen-
dum/ Ja

46 Luxembourg 10.07.2005 Vertrag/Ver-
fassung 56.5% 98.18% Stimmpflicht Parlament/ 

Nein

47 Schweiz 25.09.2005
Mitglied/Per-
sonenfreizü-
gigkeit

56% 54% Nein Volksreferen-
dum/ Ja
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kampagne und dem Zugang zu amtlichen Informationen wird die 
Rolle der Medien sowie der Erhalt und der Gebrauch von Geldern 
zunehmend thematisiert. Im Rahmen des Europarates sind bereits 
erste Kriterien für freie und faire Referenden erarbeitet worden, 
das Initiative & Referendum Institute hat die zehn wichtigsten 
Schritte für Europareferenden entwickelt.16

3) Das Interesse an den Verfahren und der Praxis Direkter De-
mokratie in anderen Ländern ist enorm gewachsen. Besonders 
richtet sich dabei das Interesse auf die konkreten Erfahrungen in 
Ländern mit zahlreichen Verfahren und viel Praxis. Die Schweiz 
als das Land mit der längsten und umfassendsten Praxis steht 
vor allem im Mittelpunkt und hat nun die Chance, in einen Dia-
log mit interessierten Kreisen in Europa und der Welt zu diesem 
Thema zu treten. Die konstruktive Vermittlung bürgerfreundlicher 
Verfahren und die (mindestens teilweise) Implementierung solcher 
Verfahren kann die Direkte Demokratie in den Ländern Europas 
zusätzlich stärken.

4) Schliesslich erleichtert die wachsende Praxis der Direkten Demo-
kratie in den Mitgliedsstaaten die Möglichkeiten zur Einführung 
direktdemokratischer Verfahren auf der transnationalen euro-
päischen Ebene. Dieser Trend verstärkt sich durch die innere 
Dynamik der europäische Integration, welche zum Beispiel die 
einzelstaatliche Ratifikation gemeinsamer Verträge in zeitlicher 
Autonomie in Frage stellt und zweitens der Bedarf an Inputs durch 
die Bürgerinnen und Bürger in der Ausarbeitung gemeinsamer 
Regeln (Richtlinien, Gesetze, Verfassungselemente) zu einem 
frühen Zeitpunkt durch transnationale Initiativrechte gesichert 
werden soll.

Bevor wir uns abschliessend kurz der neuen transnationalen Dimension 
der Volksrechte zuwenden, bleibt festzuhalten, dass die stärkenden 
Elemente des Integrationsprozesses für die Direkte Demokratie noch 

wenn einmal das Volk direkt zu einer Sachfrage in einem Referendum 
Stellung beziehen kann, erhält diese Beschlussmethode den Charakter 
der Selbstverständlichkeit. 

Aber nicht nur quantitativ wird die Direkte Demokratie durch den euro-
päischen Integrationsprozess gestärkt: Auch qualitativ hat die transnati-
onale Politisierung Europas durchaus positive Folgen für die Verfahren 
und die Praxis der Volksrechte. Dazu gehört eine Abschwächung der 
plebiszitären Gefahr, also des Missbrauchspielraumes der Mächtigen 
im Umgang mit „von oben“ ausgelösten Volksentscheiden: Neben 
dem bereits genannten de facto-Obligatorium spielt hier vor allem 
die de-facto-Verbindlichkeit eine Rolle. Referenden, die eigentlich nur 
einen Konsultativstatus besitzen, haben im Prozess der europäischen 
Integration den Status eines verbindlichen Beschlusses bekommen. 
So kam es zum Beispiel in den Niederlanden nach dem deutlichen 
Nein zum neuen EU-Verfassungsvertrag im Juni 2005 niemandem im 
Parlament – das in dieser Frage de jure souverän blieb – in den Sinn, 
den Volksentscheid in Frage zu stellen – und den Verfassungsvertrag 
durch das Parlament ratifizieren zu lassen.

Neben diesen beiden den Gefahren des Plebisizites entgegenwirken-
den Folgen hat die wachsende Praxis Direkter Demokratie in Europa 
weitere stärkende Prozesse ausgelöst:

1) In vielen Ländern sind die bestehenden Beteiligungs- und Zustim-
mungsquoren in Frage gestellt worden: In Ungarn und Litauen 
sind diese bereits bürgerfreundlich verändert, also gesenkt, wor-
den. In Polen und der Slowakei sind Diskussionen rund um diese 
Einschränkungen der freien demokratischen Willensbildung in 
Gang gekommen.

2) Die Qualität der freien und fairen Debatte und Kampagne im 
Vorfeld einer Volksabstimmung ist zu einem Thema geworden, 
das grenzüberschreitend verglichen und innenpolitisch kritisch 
durchleuchtet wird. Neben Fragen der Dauer der Abstimmungs-
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einer Millionen“ EU-Bürgerinnen und Bürger aus einer signifikanten 
Zahl von Mitgliedsstaaten das gleiche Vorstossrecht gegenüber der 
EU-Kommission einräumt, wie dies das Europäische Parlament und 
der Europäische Rat bereits besitzt.

Diese doppelte demokratische Gleichsetzung – (1) der direkten 
mit der indirekten und (2) der Bürger mit ihren Vertretern – auf der 
europäischen Ebene ist bemerkenswert. Die doppelte demokratische 
Gleichsetzung ist als ernsthafter Versuch zu werten, aus den Fehlern 
und Missständen der Demokratie auf der nationalen, regionalen und 
lokalen Ebene zu lernen. Dazu gehören die immer noch vorhande-
nen Ungleichgewichte zwischen (schwachen) direkten Verfahren und 
(starken) indirekten Instrumenten sowie der verbreiteten schwachen 
politischen Stellung der Bürger und Bürgerinnen im politischen Sys-
tem. Der Demokratieabschnitt der EU-Verfassung ist als Versuch zu 
werten, diese Defizite im Rahmen des EU-Verfassungsprozesses zu 
beheben. Allerdings ist das politische System der EU auch im Bereich 
der indirekten Demokratie immer noch stark unterentwickelt und wird 
in der Politikwissenschaft als „sekundäre Demokratie“ eingestuft.18

So ergibt sich die paradoxale Situation, dass die europäische Inte-
gration zwar die Volksrechte stärkt, gleichzeitig aber das politische 
System der EU minimale Demokratiestandards (Gewaltenteilung, 
Abwählbarkeit der Behörden, Verantwortlichkeit) noch nicht erfüllt. In 
dieser Situation eröffnen direktdemokratische Instrumente, wie sie der-
zeit für den EU-Bereich diskutiert und entwickelt werden, spannende 
Perspektiven: 

(1) Das europäische Initiativrecht schafft die Voraussetzungen für 
einen direktdemokratischen Inputmechanismus, der Sachfragen 
in den Mittelpunkt stellt und grenzüberschreitende Grundlagen 
hat. Beides ist dazu angetan, die demokratische Legitimität und 
die transnationale Öffentlichkeit zu stärken.

genauer studiert und erforscht werden sollten: Insbesondere müssten 
(1) die festgestellten plebiszitschwächende Effekte des Integrations-
prozesses im Detail durchleuchtet, (2) die Minimistandards für freie 
und faire Volksabstimmungen weiterentwickelt und (3) die wachsende 
Rolle der Schweiz bei der Entwicklung und Stärkung der Volksrechte 
in Europa begleitet und evaluiert werden.

Die doppelte Gleichsetzung

Die Wechselwirkung von Direkter Demokratie und europäischem Inte-
grationsprozess hat sich bislang vornehmlich auf die mitgliedstaatliche 
Ebene bezogen. So hat der Integrationsprozess die Instrumente und 
Praxis der Volksrechte wie gezeigt gestärkt und die Direkte Demokratie 
den Integrationsprozess immer wieder entscheidend beeinflusst. Dazu 
gehört das 1972 erstmals benutzte Instrumente des de facto „Obligato-
rischen Beitrittsreferendum“ und das zwanzig Jahre später durch das 
dänische Nein zum Maastrichter Unionsvertrag eingeführte de facto 
„Obligatorische Vertragsreferendum“. Vor allem Letzteres hat die Logik 
des Integrationsprozesses von der intergouvernmentalen, indirekt de-
mokratischen Vertragsebene auf eine transnationale, direktdemokra-
tische Verfassungsebene verschoben. Es war dann auch das irische 
Nein im Juni 2001 das beim bislang obersten Gesetzgeber der EU, den 
Staats- und Regierungschefs, ein Umdenken bezüglich der vertragli-
chen Grundlagen auslöste. Die Folge war der Gipfel von Laeken und 
die Einsetzung des Europäischen Konventes. Die Versammlung von 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus 28 europäischen Län-
dern löste die erste Phase eines transnationalen Verfassungsprozesses 
in Europa aus. Die Folge: eine prinzipielle Gleichstellung der direkten 
mit der indirekten Demokratie in der EU.17 Als Konsequenz dieses in 
Art I-46 verankerten Prinzipes sind im Folgeartikel I-47 die Formen der 
partizipativen/direkten Demokratie beschrieben worden. Dazu gehört 
in Abschnitt 47 die Europäische Bürgerinitiative, welche „mindestens 
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grossen Debatten zu Europa nicht übergehen), Financial Times, London, 29.9.2005. 
Dt. des Zitats: „Demokratische Legitimität und wirtschaftliche Reform sind voneinander 
abhängig. Das kann nicht ohne das andere gestärkt werden.“ 
8 Laurence Morel. „Le choix du référendum: Leçons françaises. L´émergence dún 
référendum politiquemnet obligatoire“. Paper presented at the ECPR General 
Conference in Budapest, September 2005. 
9 Vgl. dazu Bruno Kaufmann, „If you want a crowd, start a fight“, s. 16 ff. in 

„Transnational Democracy in the Making“, Amsterdam (2003).
10 In „Extrait de Lettres, notes et carnets, tome 8, p. 382-383 (Editions Plon, 1985)“ 
hielt de Gaulle u.a. fest, „Le moment venu, il faudra que les peuples européens eux-
mêmes consacrent l’organisation de l’Europe par un référendum général et solennel. 
Si, comme on peut le prévoir, le résultat d’une telle consultation est positif et massif, 
l’Europe prendra le caractère d’une création populaire décisive.“
11 Andrew Duff & Johannes Voggenhuber, „European Parliament Concept Paper, Duff-
Voggenhuber Report on the Role of the European Parliament during the reflection 
period – Structure, Themes and Framework fort he Evaluation of the debate on the 
European Union“, Brussels (October 2005). 
12 Vgl. „Initiative for Europe“, IRI Europe Reader on the options and limits of the 
proposed European Citizens Initiative, Brussels (November 2005). 
13 Die Parlamentarische Versammlung des Europarates verabschiedete am 29. April 
2005 die Empfehlung Nr. 1704, „Referendums: towards good practices in Europe“. 
Wenige Tage später beschlossen die Staats- und Regierungschefs des Europarates 
am Gipfel in Warschau die Gründung eines „Demokratischen Forums“. Dieses 
tagte zum ersten Mal Anfang November 2005 in der polnischen Hauptstadt und 
beschäftigte sich dabei u.a. mit den Verfahren und der Praxis der Volksrechte in 
Europa. Vgl. Bruno Kaufmann, „ Initiatives and Referendums – Bringing in the people“ 
in „Reflections on the future of democracy in Europe“, Council of Europe, Strasbourg 
(September 2005). 
14 Bruno Kaufmann, „A comparative evaluation of Initiative & Referendum in 32 
European States“, p. 3 in Bruno Kaufmann & Dane Waters, „Direct Democracy in 
Europe“, Durham (2004). 
15 Theo Schiller, „Direkte Demokratie. Eine Einführung“. Frankfurt/New York (2002).
16 Bruno Kaufmann (Hrsg.), „Initiative & Referendum Monitor“,  The IRI Europe Toolkit 
for Free and Fair Referendums and Citizens Initiatives, London (2004). 
17 Bruno Kaufmann u. Theo Schiller, „The Democratic Issue. Bringing in the European 
Citizens“, Brussels (2005). 
18 Theo Schiller, „Secondary Democracy in the European Union and the Role of Direct 
Democracy“ in „Democratization and Political Culture in a Comparative Perspective“, 
Wiesbaden (2005).

(2) Das europäische Verfassungsreferendum schafft die Notwendig-
keit der vorgängigen und kontinuierlichen Konsultation zwischen 
Politikern und Entscheidungsträgern (Bürgern) in Bezug auf die 
gemeinsamen politischen Spielregeln.

Abhängig vom weiteren Verlauf des europäischen Verfassungsge-
bungsprozesses werden beide Verfahren in den kommenden Jahren 
eine wachsende Rolle spielen. Dabei wird es zunächst auch darum 
gehen, das Verständnis zu den direktdemokratischen Verfahren allge-
mein und zu ihren Gebrauch auf der europäischen Ebene speziell zu 
stärken.  Volksrechte transnational? Das ist etwas ganz Neues in der 
Geschichte der Menschheit. Sollten diese Instrumente in der nahen 
Zukunft tatsächlich eingeführt werden wird Europa staunen – und sich 
– so ist zu hoffen – auch freuen können.

Anmerkungen:
1 Dt. „Die Tatsache, das dies mittels Referendum nach einer öffentlichen Debatte 
geschah, ist eine Lehre mit einer europäischen Dimension.“ 
2 Carl Wild in der NZZ vom 26.9.2005.
3 Claude Longchamp et al. in „Au setzte den Massstab, Erstanalyse der 
Volksabstimmung über die erweiterte Personenfreizügigkeit mit der Europäischen 
Union vom 25. September 2005“, GFS. Bern (2005).
4 Dt. „Die Schweiz ist das einzige Land Europas, dass per Volksentscheid die 
Erweiterung der Europäischen Union gutgeheissen hat.“ Le Figaro, Mardi 27 
september 2005.
5 Vgl. Dazu die „Post-Referendum Surveys“ der EU-Kommission (DG Presse und 
Kommunikation), die sogenannten Flash Eurobarometer.
6 Bronislaw Geremek in 24 Heures, Lausanne, 26.9.2005. 
7 Quentin Peel. „Blair must not neglect the big debates on Europe“ (Blair darf die 
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Grenzen der Demokratie? 
Überlegungen anlässlich Frankreichs jüngster 
EU-Abstimmung

Von Georg Kreis

Frankreich hat am 29. Mai 2005 über den EU-Verfassungsvertrag 
abgestimmt. Eine Mehrheit von 54,87% hat die Vorlage nach einem 
heftigen Abstimmungskampf bei einer Stimmbeteiligung von 69,74% 
abgelehnt.1 Ein beträchtlicher Teil der gegen die Vorlage vorgebrach-
ten Argumente und die entsprechend für die Ablehnung ins Gewicht 
gefallenen Motive, könnten irre machen bezüglich der Tauglichkeit 
der direkten Demokratie – wenigstens für solche Art von Fragen. Dies 
könnte zum Schluss führen, dass die Demokratie eben ihre Grenzen 
hat. 

Die folgenden Ausführungen gehen wie die meisten Auseinander-
setzungen mit dem Thema davon aus, dass es richtig gewesen wäre, 
dem Verfassungsvertrag zuzustimmen (wenn auch mit grösseren 
oder kleineren Vorbehalten) und dass über diese Richtigkeit jetzt nicht 
nochmals eine Debatte geführt werden muss. Jetzt geht es vielmehr 
um die Frage, warum dieses Richtige nicht zustande kam, ob sich 
die ablehnende Mehrheit oder die befürwortende Minderheit falsch 
verhalten habe und inwiefern das System dafür „verantwortlich“ sei. 
Im Folgenden werden die zweifelhaften Seiten dieses Abstimmungs-
kampfes aufgezeigt, dann soll stets im Vergleich mit der Alternative 
der indirekten Demokratie (als unverzichtbare Minimalvariante) sowie 
unter Beizug schweizerischer Erfahrungen dargelegt werden, ob und 
inwiefern die angemeldeten Zweifel ausgeräumt werden können oder 
die Demokratie eben Grenzen haben muss.

Worin bestanden nun die am französischen Plebiszit erkennbaren 
problematischen Seiten der direkten Demokratie? Hier sollen fünf 
Punkte angesprochen werden:
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1. Volksbefragungen zu Verfassungsprojekten sind kompliziert.
2. Volksbefragungen zu Verfassungsprojekten fehlen die Alternati-

ven.
3. Volksbefragungen sind in hohem Mass Volksverführern ausge-

setzt.
4. Volksbefragungen geben Antworten auf nicht gestellte Fragen.
5. Volksbefragungen sind in hohem Mass dem Nein-Trend ausge-

liefert.

1. Volksbefragungen zu Verfassungsprojekten sind kompliziert

Es geht hier um eine Variante der stets wiederkehrenden Meinung, 
dass eine bestimmte Frage zu komplex sei, um einer Volksabstim-
mung ausgesetzt zu werden; dies nach dem Motto, dass gewisse 
Dinge arbeitsteilig den Polit-Profis überlassen werden müssten und 
die Polit-Laien dazu keine qualifizierte Meinung haben könnten. 

Die Abstimmungs-Demokratie beginnt mit dem Vorlegen demokra-
tiefreundlicher Vorlagen, und demokratiefreundlich heisst allgemein 
verständlich. Diesbezüglich sündigte die EU, das heisst vor allem 
der Europäische Rat, der ein Dokument von über 300 Seiten mit 448 
Artikeln als Verfassungsvertrag verabschiedet und damit ungünstige 
Voraussetzungen geschaffen hat.   

Da Verfassungen stets Gesamtwerke sind, kann eine Abstimmung 
über sie auch zu einer Kumulation von Gegnerschaften führen. Den 
einen passt dieses, den anderen anderes nicht. Allerdings könnte 
auch das Gegenteil eintreten: Wegen des einen oder anderen bestrit-
tenen Punktes hätte man nicht den ganzen, positiv beurteilten Rest 
opfern wollen. Ist liegt in der Natur von Verfassungsvorlagen, dass 
sie „überfrachtet“ sind, weil sie eine Grundtotalität der Staatsordnung 
betreffen. Wenn also in jedem Fall sozusagen das ganze Spektrum 
der politischen Fragen (wobei die letztlich doch nicht sehr komplizier-
te Frage der Kompetenzregelung im Vordergrund steht) zur Vorlage 

gemacht werden muss, muss die Verfassung eben einfach oder, wie 
man auch sagt, „verdaubar“ sein. 

Vielleicht bestand die Überfrachtung bereits darin, dass man das 
Ding als Verfassung bezeichnete. Dass Verfassungen verschiedenar-
tig sein können, ist offensichtlich nicht allen einsichtig. Viele denken, 
dass es darum geht, die nationale Verfassung auf supranationaler 
Ebene zu ersetzen, und dass die europäische Ordnung ebenso zen-
tralistisch sei wie die nationale. Anderseits war es schon integraler 
Bestandteil des Projekts, den Symbolbegriff für die gesamteuropäi-
sche Ordnung einzuführen.

Eine wichtige Frage betrifft den allgemeinen Kenntnisstand bezie-
hungsweise den Informiertheitsgrad. Und dieser ist bekanntlich nied-
rig. Das Eurobarometer kommt auf einen Durchschnittswert von 4,3 
Punkten auf 10 mögliche. Konkret heisst das etwa, dass von der mit-
teleren Gruppe (mit 5,5 Punkten) 66% nicht wissen, dass die heutige 
EU mehr als 12 Mitglieder umfasst.2 Elementare Kenntnisse wären 
aber die elementare Voraussetzung einer funktionierenden Demokra-
tie.

Im Fall der Abstimmung über den Verfassungsvertrag war nicht die 
Kumulation, die Kompliziertheit oder die Überfrachtung ausschlag-
gebend, weil mehrheitlich eine Auseinandersetzung mit dem Verfas-
sungsinhalt gar nicht stattfand, sondern das Projekt wie ein Stichwort 
zum Anlass genommen wurde, die eigene Befindlichkeit zu manifes-
tieren.

Noch ein Wort zur Kompliziertheit: Es wurde auch schon darauf 
hingewiesen, dass die mit Anteilnahme und Leidenschaft verfolgten 
Fussball-Meisterschaften, die sonntäglichen Pferderennen und diver-
se Lottospiele nicht weniger kompliziert seien. Es besteht in der Tat 
gegenüber denjenigen, die Abstimmungen vorbereiten ein überrisse-
ner Anspruch, mit ihren Vorlagen „Bürgernähe“ herzustellen. Es sei 
daran erinnert, dass es neben dem Bringprinzip auch ein Holprinzip 
gibt und von den Bürgern und Bürgerinnen auch ein gewisser Effort 
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erwartet werden darf. Dieser normative Ansatz hilft aber nicht weiter, 
weil auch in diesem Fall der „Souverän“ wie eine launische Primadon-
na stets Recht hat.

2. Volksbefragungen zu Verfassungsprojekten fehlen die Alter-
nativen

Es war für die Abstimmung eine Belastung, dass im Vorneherein von 
den befragten Bürgerinnen und Bürgern eine Zustimmung erwartet 
wurde. Es gab, wie in den meisten Vorlagen, keine alternativen Lö-
sungen, keine Varianten, zwischen denen man auswählen konnte. 
Das Vis-à-vis war bewusst ein Nichts oder eine Katastrophe, an der 
man nicht schuld sein wollte. 

Der Eindruck, dass man ein unbestelltes, von anderen angerichte-
tes Menü schluckten müsse, wirkte kontraproduktiv und nährte die 
Meinung, dass das Ganze eine Farce sei, weil alles bereits entschie-
den sei und „die da oben“ ohnehin machen würden, was sie wollten 
– ein weiterer Grund, nein zu sagen.  

In diesem Punkt sorgt die nationalstaatliche Struktur der Demo-
kratien für einen wesentlichen Unterschied: Bei innenpolitischen Ge-
schäften kann man dem demokratischen Prozess leichter Rechnung 
tragen als bei aussenpolitischen Geschäften, weil man im Falle in-
nenpolitischer Geschäfte Modifikationen oder gänzliche Neuanläufe 
innerhalb des gleichen politischen Systems vornehmen kann und im 
Falle aussenpolitischer Geschäfte mindestens zwei politische Sys-
teme (im Falle der multilateralen EU sind es jetzt deren 25) im Spiel 
sind. 

Die Konsequenz muss in doppelten Konsultationen bestehen: in 
einer ersten bei Geschäftsbeginn und in einer zweiten bei Geschäft-
sende. Die Beteiligung in der Phase des Geschäftsbeginns kann, so 
gut sie auch grundsätzlich ist, allerdings nur beschränkt befriedigen, 
weil wichtige Fragen erst während der Bearbeitung des Geschäfts 

aufkommen. Das gilt in hohem Masse bei der Ausarbeitung eines 
internationalen Verfassungsvertrags.

Es ist zutreffend, dass man die Volksvertretungen und Völker, die 
man jetzt einbezieht, weil man deren Zustimmung braucht, im Mo-
ment des Starts des Projektes nicht konsultiert hat. Die Konsultati-
on hätte aber mehr dem Ob als dem Wie gegolten. Konsultationen 
zu Inhalten hätten Vorwegnahmen von Lösungen bedeutet, die man 
über Verhandlungen erst erarbeiten musste. Und man kann nicht sa-
gen, dass die Ausarbeitung einer Verfassung grundsätzlich bestrit-
ten war. Ein derartiges Ziel bestand bereits seit über einem halben 
Jahrhundert, und 1984 hat sich das auf Grund allgemeiner Wahlen 
zusammengesetzte Europäische Parlament sogar mit einer grossen 
Mehrheit dafür ausgesprochen. Die Lösung hätte wohl darin beste-
hen müssen, mit einem über allgemeine Wahlen gebildeten suprana-
tionalen Verfassungsrat das Projekt anzugehen. Der im Herbst 2001 
gebildete Konvent war im Vergleich zu den einzig von Exekutiven mit 
dem Mittel der Diplomatie ausgehandelten Werken von „Maastricht“ 
(1992), „Amsterdam“ (1996) und „Nizza“ (2000) ein Schritt in richtiger 
Richtung, weil er (allerdings von den Regierungen bestimmt) auch 
Parlamentarier und andere Nichtregierungs-Vertreter umfasste. Es 
war offenbar ein zu bescheidener Schritt.

Das Nein lebte nicht nur vom Nein zu einem konkreten Projekt, 
sondern von einem angeblichen Ja zu einer beinahe unbegrenzten 
Zahl von scheinbaren Alternativen, die sich mit grosser Wahrschein-
lichkeit nie werden realisieren lassen. Wohl hielt das Nein – theore-
tisch – den Weg offen für anderes; ob aber das Andere je eintreten 
wird, bleibt völlig offen. Laurent Fabius, der Führer des sozialistischen 
Nein-Lagers, verkündete: „Pour une Europe plus forte, on commence 
par dire non.“3 Das ist derart logisch, dass man dem nur zustimmen 
kann. Ob es tatsächlich weiterhilft ist jedoch eine andere Frage. Auf 
das Nein können drei Varianten folgen: 1. eine weitgehend völlig 
neue Vorlage, 2. eine „renégociation“ zu dem, was von der grossen 
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Mehrheit angenommen worden ist oder werden wird und 3. die Beibe-
haltung des Status quo. Kräftiges Wunschdenken (Delors nannte es 
abwertend „possibilisme“4) kann in mancher Hinsicht eine Stärke sein, 
in einer derartigen Abstimmung ist es eher ein Handicap.

3. Volksbefragungen sind in hohem Mass Volksverführern aus-
gesetzt

In Debatten um eine derartige Vorlage ist jedes Argument zugelassen. 
Man geht davon aus, dass sich Rede und Widerrede schon selbst 
ausgleichen und dass unhaltbare Aussagen vor den Schiedsrichtern, 
den abstimmenden Bürgern und Bürgerinnen, keinen Bestand haben 
werden. Abgesehen davon, dass das gleiche Geschäft aus objektiv 
unterschiedlichen Positionen unterschiedlich beurteilt werden kann, 
kommen auf Grund unterschiedlicher Wertevorstellungen und Welt-
sichten unterschiedliche Einschätzungen und Ansichten zustande. 
Das gehört zum Wesen der Demokratie. 

Giscard d’Estaing hat in seinem Schlusskommentar nach dem De-
bakel vom 29. Mai zwei Dimensionen oder Potenzen einander ge-
genübergestellt: „la passion et la raison“. Was die Vernunft betrifft, ist 
er wie die meisten, die diesen Begriff in der Mund nehmen, davon 
ausgegangen, dass es nur eine Vernunft gibt und dass dies diejenige 
ist, die auch er praktiziert. Was die Leidenschaft betrifft, machte er 
eine wesentliche Einschränkung: Er meine nur die von Furcht und 
Misstrauen bestimmte Leidenschaft.5 Jean-Louis Debrè, Präsident 
der Nationalversammlung, nahm eine ähnliche Gegenüberstellung 
vor, als er die Franzosen schon im April dazu aufgerufen hatte, Laune 
(„humeur“) und Vernunft („raison“) auseinander zu halten.6

Ein Teil der Stimmung bestand aus verschiedenen Gründen bereits, 
ein Teil wurde durch die Oppositionspolitik zusätzlich angeheizt. Von 
der genannten Art von Meinungsdifferenzen zuweilen schwer unter-
scheidbar, gibt es das Feld von offensichtlichen Täuschungen, Ver-

drehungen und Lügen, die aus einer bestimmten Zweckhaltung be-
wusst oder unbewusst betrieben werden.7 In einer besonders groben 
Variante sind es falsche Tatsachenbehauptungen [z.B. der Verfas-
sungsvertrag führe zu einem Abtreibungsverbot8, zur Aufhebung der 
Laizität (strikte Trennung von Staat und Kirche), er schaffe die staat-
liche Rente, hebe den öffentlichen Dienst auf, streiche die Arbeitslo-
sengelder etc.]; in einer anderen Variante sind es Behauptungen mit 
falschen Kausalitäten  (dass mit einem Nein die Entsende-Richtinie 
Bolkestein9 vermieden werde, dass es mit einem Ja mehr Arbeitslose 
gebe etc.) bis hin zum Vorgaukeln von Alternativen, die gar nicht be-
stehen (vgl. obigen Abschnitt). Die Beispiele zeigen, dass vor allem 
die Anhänger des Neins zu dieser Art von Argumenten griffen. Und je 
allgemeiner die Abstimmungsvorlage (wie im Falle des Verfassungs-
vertrages), desto grösser die Gefahr, dass mit unwahren Argumenten 
erfolgreich Abstimmungskampf betrieben werden kann.

Eine spezielle, ebenfalls von den Nein-Anhängern praktizierte Va-
riante des Lügens besteht darin, diejenigen, die Zutreffendes sagen, 
der Lüge zu bezichtigen oder mindestens mit dem Vorwurf einzude-
cken, sie würden wichtige Teile der (unbequemen) Wahrheit versteckt 
halten. Diese Art des Desinformation dürfte sich mit besonderem 
Erfolg des Internets bedienen, weil sie da mit ihrer Leserschaft so-
zusagen alleine ist, den Nimbus der Untergrundzeitung hat, welche 
die von der Öffentlichkeit unterdrückte Wahrheit vermittelt, sofern 
man sich den Zugang durch aktives Auffinden selber verschafft. In 
der Presse war  in diesem Zusammenhang vom Berufsschullehrer 
Etienne Chuard die Rede, dessen Homepage bis zu 30‘000 mal am 
Tag besucht worden sei.10

Giscard d’Estaing klagte nachträglich: „Les Français de bonne foi 
ont été trompés, mais il ne le savent pas encore.“11 Entweder lassen 
sich falsche Behauptungen gar nicht korrigieren, oder sie werden wi-
derlegt und es bleibt trotzdem etwas hängen. Der Zweck muss gar 
nicht sein, die Leute zu überzeugten Gegnern zu machen. Es genügt, 
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dass man sie verunsichert. Denn dies führt dazu, dass diese sich 
sagen, dass man im Zweifelsfall eben nein stimmen sollte. Während 
Verträge ungültig werden, wenn sie durch Täuschung zustande ge-
kommen sind, kann ähnliches für Volksabstimmungen nicht gelten. 
Diese werden, unter welchen Einflüssen auch immer zustande ge-
kommen, als – mindestens für einige Zeit „in Stein gemeisselt“ behan-
delt. Darum auch die schroffe Zurückweisung der Auffassung, dass 
man – inzwischen klüger geworden – über die genau gleiche Abstim-
mungsvorlage nochmals abstimmen könnte.12 

Entscheidungsträger der indirekten Demokratie sind gegenüber  
der Demagogie resistenter, weil sie näher an den Geschäften sind 
und entsprechend bessere Dossierkenntnisse haben. Parlamente 
sind aber nicht völlig unberührt von diesem Problem, weil sie auch 
Demagogen in ihren Reihen haben, die mit den „zum Fenster hin-
aus“ abgegebenen Voten ihre Anhängerschaft bedienen wollen. Aber 
innerhalb einer Ratsverhandlung bestehen weit günstigere Verhält-
nisse für Berichtigungen und Widerlegungen als im offenen Feld des 
Abstimmungskampfes der direkten Demokratie.

4. Volksbefragungen geben Antworten auf nicht gestellte Fra-
gen

Das Verfassungsprojekt im Besonderen, aber auch manche andere 
Projekte im Allgemeinen werden in der Schweiz, in Frankreich oder 
andernorts gerne zum Anlass genommen, um ein Plebiszit zu nicht 
gestellten Fragen abzuhalten. In diesem Fall betrafen die Antworten 
wohl die Europapolitik, die EU als solche, die Osterweiterung, die Di-
rektive Bolkestein, etc. Sie betrafen aber auch die Wirtschaftsverhält-
nisse im Allgemeinen, die Globalisierung, den Neoliberalismus, die 
Arbeitslosigkeit etc. Und sie betrafen auch und in erster Linie die ak-
tuelle Regierung. Die Abstimmung war, weil vom Präsidenten ange-
setzt, bis zu einem gewissen Grad auch eine Abstimmung über den 

jetzt 72-jährigen Präsidenten und dessen Regierungsmannschaft.13 
„Jacques Chirac et son référendum“, titelte „Le Monde“, um im Text 
dann etwa das Gegenteil auszuführen, dass es nämlich nicht in erster 
Linie um den Präsidenten gehe.14 

Wenn es dem Willen massgebender Parteidenker entsprach, aus 
dem Referendum ein parteipolitisches Kräftemessen zu machen, 
dann heisst das, dass von dieser zum Hauptgeschäft werdenden 
Nebennutzung auch hätten absehen können. Mithin kann man das 
System der direkten Demokratie dafür nicht verantwortlich machen. 
Oder ist eine Ordnung doch nach ihren Missbrauchmöglichkeiten zu 
beurteilen? 

Es gab Protestwähler, die sich durchaus bewusst waren, dass man 
eigentlich „vernünftig und erwachsen“ sein solle, doch sie hatten, 
gerade weil sie stets dazu ermahnt wurden, Lust, einmal das Ge-
genteil zu machen und einmal zu schauen, was dann passierte. „Là 
haut, cela va les faire chier.“15 Auch noch nach dem Abstimmungssieg 
herrschte dieser simple, nur auf Befriedigung dieses einen Gefühls 
ausgerichtete Triumphalismus, wie die folgende Erklärung eines ge-
werkschaftlich organisierten Mathematiklehrers an einem Pariser Ly-
cée zeigt: „C’est un belle gifle que nous leur avons donnée. J’espère 
qu’ils en tiendront compte et quitteront les postes qu’ils occupent ac-
tuellement.“16 Das ist, wenn auch in der städtischen Variante der Geist 
der „Jacquerie“, die den „Seigneurs“ das Fürchten beibringen will. 

Man kann der Wählerschaft nicht vorschreiben, worüber sie abstim-
men soll, wenn sie eine bestimmte Vorlage zum Aufhänger für ein 
Plebiszit über andere Fragen machen will. Das Votum zum Verfas-
sungsprojekt wurde (noch vergleichsweise sachnahe am Thema) als 
nachträgliches Votum zur Osterweiterung oder (doch weniger sach-
nahe) als Votum gegen die Globalisierung und gegen den wachsen-
den Druck der Konkurrenz aus China, zum Beispiel im Textilsektor, 
oder gegen die generelle Unsicherheit des Lebens verstanden. Und 
schliesslich war das Votum, wie gesagt, auch ein Protest gegen die 
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Regierung. 
Der vor allem die eigenen Sorgen zum Ausdruck bringende Umgang 

mit Volksrechten ist kein Argument gegen die Volksrechte selbst. Es 
ist an sich einleuchtend, dass selten durchgeführte Abstimmungen 
nicht die gleiche Qualität aufweisen wie regelmässig wiederkehrende 
Volksbefragungen. Die einzelnen Artikulationsmöglichkeiten werden 
weniger mit zusätzlichen, eigentlich ausserhalb der Vorlage liegen-
den Artikulationsbedürfnissen aufgeladen und haben in diesem Sinne 
dann weniger Ventilfunktion. Allein von der Routinehaftigkeit solcher 
Abstimmungen ist kein vernünftigerer Umgang mit solchen Vorlagen 
zu erwarten.

Verhalten sich die Vertreter der indirekten Demokratie besser? Der 
Hannovraner Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Haltern bemerkt 
zutreffend: „Auch die zur Legislative zusammengeschlossenen ge-
wählten Vertreter des Volkes treffen Entscheidungen aus Motivbün-
deln heraus, die nicht immer sachangemessen sind und zu einer ver-
nünftigen Lösung führen.“17 Aber die irrationale Willkür hält sich hier 
stärker in Grenzen.

5. Volksbefragungen sind in hohem Mass dem Nein-Trend aus-
geliefert

Es gibt die These, dass die direkte Demokratie keine ideologische 
Schlagseite habe, dass der Einbezug der Basis weder die konser-
vative noch die liberale Richtung begünstige.18 Mag sein, dass dies 
zutrifft, sie könnte aber bestimmte Arten von Fragen eher in der einen 
oder anderen Richtung begünstigen. Hingegen ist es erwiesen, dass 
sie Ablehnungen von Vorlagen begünstigt.

Es ist ein bekanntes, aber m.W. noch wenig erforschtes Phänomen, 
dass – auch in der Schweiz – die Nein-Anteile im Laufe von Abstim-
mungskämpfen zunehmen. Im konkreten Fall von 31% im September 
2004 auf die 55% im Mai 2005. Wie man weiss, war diese Zunahme 

zwar nicht konstant: Mitte März 2005 hatten beide Anteile ein erstes 
Mal Gleichstand erreicht, Mitte April übertraf das Nein vorübergehend 
deutlich das Ja mit einer erstmaligen Spitze von 55%, tauchte dann 
wieder ins Minus gegen Monatsende, um dann um den 10. Mai ein 
zweites Mal Gleichstand zu erlangen und von da an zum Endresul-
tat aufzusteigen. Trotzdem kann man bei der Aussage bleiben, dass 
es generell einen starken Trend zum Nein gibt. Die Nein-Position ist 
grundsätzlich immer im Vorteil. Wie ist das zu erklären und spricht 
das gegen Entscheidfindung via direkte Demokratie?

Es gibt eine eigene Oppositionsdynamik. Gegnerschaft bringt in der 
Regel mehr Militanz und Mobilisation zustande und kann mit Pole-
mik mehr bewirken als befürwortende Würdigung. Das Nein erhält 
auch kräftigen Zuzug, wenn es nicht oder nicht nur um einen Sach-
entscheid geht, sondern um eine allgemeine Demonstration des Un-
willens. Volksmacht drückt sich vor allem durch Ablehnung und nicht 
durch Zustimmung aus. Nur indem man das Gegenteil von dem ent-
schied, was die ansonst stets Mächtigen wünschten, hatte man das 
Erlebnis, eine sich selten bietende Gelegenheit wirklich genutzt und 
selbst was entschieden zu haben. 

Kommt die Illusion hinzu, formell etwas demonstriert, real aber 
nichts Fatales entschieden zu haben, weil man sich für den Status 
quo ausgesprochen hat. Hier spielt der Mechanismus, dem zufolge 
man „im Zweifel“ lieber Nein sagt. Auf der Realebene sind Negativ-
entscheide aber ebenfalls Entscheide. Sonderbarerweise scheint das 
Nein eher Schutz und damit etwas zu versprechen, was man gerade 
im Verhältnis zum Ausland und insbesondere zur ausländischen Kon-
kurrenz benötigt. Indem man ein Nein abgibt und dieses bestimmten 
Bedrohungsszenarien zuweist, scheint man etwas gegen diese Ge-
fahr getan zu haben.

Die Dominanz des Neins drückt sich ferner darin aus, dass man 
sich auch nach der Abstimmung viel stärker mit dem Nein beschäftigt 
als mit dem Ja. Dies geschieht nicht in erster Linie aus einem Interes-
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se für die Mehrheitsmeinung. Man interessiert sich vor allem für eine 
Haltung, die es gewagt, gegen die Regierung anzutreten, und die es 
auf sich genommen hat, dem Rest Europas Schwierigkeiten zu berei-
ten. Über die Nein-Motive wurde heftig nachgedacht, nicht über die 
Ja-Motive. Und dass das Projekt immerhin die Zustimmung von   ge-
gen 13 Millionen (versus 15,5 Millionen) Franzosen hatte, geht unter.

Einige vorläufige Schlussbemerkungen

Ob man nun zwischen der einen oder der anderen Variante wählen 
konnte oder nicht, ist es von Vorteil, man ist sich der Stärken und 
Schwächen der Modalitäten bewusst.  

Parlamentsentscheide haben die Stärke der besseren Vertrautheit 
mit der Materie, der unter Umständen darum sachlicheren Ausein-
andersetzung und (zumal bei Entscheiden mit Namensaufruf) der 
Behaftbarkeit von eingenommenen Haltungen und auf der anderen 
Seite die Schwächen der beschränkten Legitimität und der Entbehr-
lichkeit einer breiten Basisdiskussion. 

Volksentscheide dagegen haben die Stärke der breiteren Legitimi-
tät und der Unumgänglichkeit einer breiten Basisdiskussion und die 
Schwäche der Überforderung und Unvertrautheit mit der Materie, der 
Freisetzung von demagogischen Exzessen und, wegen der Anony-
mität des Massenentscheids, der grundsätzlich fehlenden Behaftbar-
keit.

Wägt man Vorteile und Nachteile gegeneinander ab, könnte man zur 
Vermeidung von Risiken und zur Sicherung von Projektabschlüssen 
dem parlamentarischen Verfahren den Vorzug geben – oder umge-
kehrt zur Sicherung des Basiseinbezugs, selbst auf das Risiko eines 
Fiaskos, der Volksabstimmung den Vorzug geben. Dem einen Proze-
dere könnte man den Vorteil kurzfristiger Gewinne auf Kosten lang-
fristiger Nachteil zuschreiben, dem anderen langfristige Vorteile um 
den Preis kurzfristiger Nachteile. Denn: Muss man nicht einräumen, 

dass Volksabstimmungen zuweilen Umwege bedeuten, dass dies 
aber nicht nur notwendige, sondern auch gewinnbringende Umwege 
sind, weil sie mitunter auch zu Lösungen führen, an die man zuvor 
nicht dachte und die man sich auch nicht hätte vorstellen können?

Unter normativen Gesichtspunkten kann man sich zudem nach dem 
Motto, dass es des Guten nie zuviel geben könne, auf den Standpunkt 
stellen, dass nur die maximale Variante zu empfehlen ist. Allein gibt 
es tatsächlich des Guten nie zu viel? Müssen der Demokratie keine 
Grenzen gesetzt werden? Und wenn doch, wo sind sie zu ziehen? 
Stellt man die Fragen in dieser Direktheit, wird man kaum antworten 
können, dass der Demokratie auf Grund der abgestrebten Sachziele 
und der gemachten Erfahrungen grundsätzliche, materielle und pro-
zedurale Grenzen gesetzt werden müssen oder werden können. 

Unser Nachdenken über Machbarkeiten hat oft etwas Technokrati-
sches, Utilitaristisches und entsprechend Beschränktes; es ist auf ein 
engeres Ziel ausgerichtet. Mehrfach ist bereits von Gewinnen und 
Gelingen, von Erreichen oder Fiasko die Rede gewesen, was voraus-
setzt, dass feststeht, wie das Projekt aussieht und wie es zu einem 
guten Ende gebracht werden soll. Dagegen ist eigentlich nichts ein-
zuwenden. Demokratie heisst nicht völlige Offenheit und Unbestimmt-
heit des Wollens. Zur Demokratie darf gehören, dass eine Regierung 
oder dass Regierungen was verwirklichen wollen und mit diesem Wil-
len unter Einhaltung der demokratischen Prinzipien das gewollte Re-
sultat erzielen. Jenseits der utilitaristischen Einschätzung kann man 
sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen, dass es schlicht ein 
zu gewährendes Grundrecht ist, in Dingen, die einen betreffen, auch 
mitzubestimmen.

Anderseits kann man sich auch schwerlich auf den Standpunkt 
stellen, dass „bloss“ indirekt von Parlamenten getroffene demokra-
tische Entscheide grundsätzlich minderwertig seien. Die Tendenz 
dazu besteht in der Schweiz, doch ist das weniger das Resultat einer 
überlegten Einschätzung als ein Reflex des allgemeineren Überle-
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genheitsanspruchs gegenüber dem minderwertig eingestuften Aus-
land. Man sollte auch gegenüber den Vorstellungen ein wenig skep-
tisch sein, dass die Schweiz das ideale Vorbild (Modell) sei, dass sie 
sich gleichsam selber exportieren und erst dann ein Mitglied der EU 
werden könne, wenn jene die helvetische Demokratie übernommen 
habe. Diese Warnung richtet sich gegen die bornierten Nationalisten, 
die sich im Übrigen gar nicht wünschen, dass es eine Angleichung 
an die Schweiz gibt, weil sie damit der Voraussetzung für ihre Über-
legenheitsgefühle verlustig gingen. Sie richtet sich nicht gegen ein 
gemeinsames, transnationales Nachdenken über Möglichkeiten, die 
Demokratie zu stärken, und nicht gegen das Einbringen von schwei-
zerischen Erfahrungen in einen Verständigungsvorgang unter Gleich-
gestellten.

Nach der Abstimmung in Frankreich gab es zwei gegensätzliche Dis-
kurse: Der eine betonte das Positive, die Tatsache dass erstmals eine 
engagierte Volksdiskussion über Europa stattgefunden habe (was in 
Spanien nicht der Fall gewesen sei), dass eine nie dagewesene  in-
nenpolitische Mobilisation stattgefunden habe19, dass wegen der An-
teilnahme von Nichtfranzosen am französischen Abstimmungskampf 
so etwas wie eine transnationale Öffentlichkeit entstanden sei20, dass 
die direkte Demokratie sogar einen eigentlichen Durchbruch erzielt 
habe, man jedenfalls der Basis inskünftig mehr Beachtung schenken 
werde, als dies bisher geschehen ist. Die Meinung, dass es dank der 
Volksabstimmung zu einer guten Diskussion gekommen sei und dass 
damit auch ein kollektives Näherrücken an das bisher viel zu ferne 
Brüssel stattgefunden habe, bleibt allerdings nicht unwidersprochen. 
Der Soziologe Friedberg ist ganz entschieden der Meinung: „Le dé-
bat n’était pas exemplaire, il n’a pas amélioré le niveau de connais-
sances des Français sur l’Europe et certainement pas servi la cause 
de l’Europe en France.“ Was gewonnen habe, sei vielmehr die syste-
matische Desinformation gewesen.21

Die anderer Reflexion gilt der Frage, was falsch gelaufen sei. Sie 

bleibt legitimerweise bei der Vorstellung, dass das Projekt etwas Rich-
tiges und Notwendiges angestrebt, dass sich keine inhaltlichen, ma-
teriellen Fragen stellen und es nur um die technische Frage gehe, wie 
man es denn anstellen solle, dass das Projekt auch die Zustimmung 
der Basis erhalte. Einige Fragen müssen jedoch etwas weiter ausho-
len und können sich nicht auf die Phase des Abstimmungskampfes 
beschränken. Da geht es um Fragen wie: Hätte der Konvent in die-
sem oder jenem Punkt bessere Arbeit leisten sollen? War es richtig, 
eine Debatte um den Sozialstaat zu vermeiden?22 Hätte man einen 
anderen Konvents-Präsidenten haben, hätte man das Wort „Verfas-
sung“ vermeiden  müssen, zumal es sich bei diesem Gesetzestextes 
gar nicht um eine Verfassung handle („falscher Zungenschlag“)?23 
War es richtig, im Juni 2004 etwas brüsk festzustellen, bzw. zu dekre-
tieren, wie das Giscard offenbar getan hatte, dass die Arbeiten nun 
abgeschlossen seien und ein Konsens bestehe, damit, wie vorgese-
hen, das Werk am 29. Oktober 2005 in Rom feierlich unterzeichnet 
werden könne? Hätte man sich mehr Zeit lassen müssen, Zeit, die 
jetzt doch auch gebracht wird? Und gab es da nicht noch ein von 
Kommissionspräsident Romano Prodi vorgelegtes Konkurrenzpro-
jekt einer europäischen Verfassung, das bessere Chancen gehabt 
hätte? Und was hätte man, da es offenbar gar nicht so sehr um die 
Verfassungsprojekt ging, generell tun sollen, um den allgemeinen  
Europa-Groll in Grenzen zu halten? Es könnte als tragisch bewertet 
werden, dass ausgerechnet in einem Moment, da mehr Bürgernähe 
hergestellt wird, die zuvor vielleicht zu lange ferngehaltenen Bürger 
mit Distanz reagieren.

Es gibt noch zwei spezielle Fragenkomplexe: Wenn aus dem Ge-
bot der demokratischen Partizipation der Verfassungsvertrag via eine 
Volksabstimmung eingeführt werden soll, warum sollte dieses Prinzip 
eine Wiederholung im Falle einer Ablehnung verbieten? Wäre das nur 
eine zusätzliche Variante der Erwartung, dass letztlich auf jeden Fall 
nur ein Ja rauskommen darf. Dies gemäss der Formel, dass solange 
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diskutiert wird, bis die Mehrheit es endlich begriffen hat?24 Und war-
um meint man, dass man Malta sehr wohl oder, wie erlebt, Irland und 
Dänemark, ein zweites Mal abstimmen lassen könne, nicht aber das 
grosse Frankreich?

Der zweite Fragenkomplex betrifft die Art des Entscheids. Muss es 
ein einstimmiger, könnte es nicht auch nur ein mehrheitlicher Ent-
scheid sein? Kein Zweifel, das zur Abstimmung unterbreitete Projekt 
verlangt eine einstimmige Gutheissung (Art. IV-447, Abs. 2). Und gibt 
es im EU-Beschlussverfahren auch noch weitere, weniger wichtige 
Fragen zum Beispiel in der GASP, die ebenfalls diese zugegebener-
massen hohe Hürde vorsehen. Das Problem besteht darin, dass die 
EU-Mitglieder trotz aller Supranationalität diesbezüglich noch immer 
als souveräne Gebilde verstanden werden und darum die mentalen 
Voraussetzungen für Mehrheitsentscheide (noch) fehlen. Die zentrale 
Frage besteht darin, wie man – wenn man das will – dahin kommt, 
dass die Betroffenen bereit sind, die substantiellen Souveränitätsres-
te fallenzulassen. 

In der Schweiz wurde 1848, allerdings unter militärischem Druck, 
eine Ordnung durchgesetzt, in der 8 von 24 kantonalen Staaten die 
Verfassung ablehnten. Damals traten die Teilstaaten ihre Vetomacht 
in aussenpolitischen Fragen zu Gunsten einer helvetischen GASP ab. 
1998 wäre in der Schweiz niemand auf die Idee gekommen, dass die 
neue Bundesverfassung nicht in Kraft treten könne, weil sie in 10 von 
23 Kantonen keine Mehrheit erhalten hat (im Kanton Glarus gab es 
beinahe 70% Nein-Stimmen), oder dass die von einer Mehrheit der 
Kantone angenommene Verfassung für die genannten Kantone nicht 
gelte. Und das war schon vor 150 Jahren so, als die Verschmelzung 
zu einer bundesstaatliche Einheit noch nicht so weit fortgeschritten 
war.

Die Ratifizierung des von der EU verabschiedeten Verfassungsver-
trags hat die Frage aufgeworfen, wie viel Demokratie die EU nötig hat 

– und erträgt. So ist die Frage allerdings allgemeiner gestellt, als sie in 

diesem Beitrag abgehandelt ist. Hier ging es um Volksabstimmungen 
zu Verfassungsvorlagen. Demokratie beschränkt sich aber nicht auf 
diese Materie. Eine über den begrenzten Raum der Verfassungsma-
terie hinaus gelebte direkte Demokratie könnte auch dem Umgang 
mit Verfassungsfragen zu Gute kommen. Verfassungsabstimmungen 
sind, obwohl sie einem speziellen „Stoff“ gelten, letztlich doch nur Va-
rianten anderer Abstimmungen – so welche stattfinden.

Wie weiter mit dem Projekt des Verfassungsvertrags? Jacques 
Delors wurde getadelt, weil er „ehrlicherweise“ erklärte, dass man 
sehr wohl einen „Plan B“ erarbeiten könne, dies aber Zeit brauche. 
Strictu sensu kann aber nur das als „Plan B“ bezeichnet werden, was 
neben dem „Plan A“ als Notlösung bereits besteht. Später zu erar-
beitende Ersatzlösungen, wie Delors meinte, haben nicht den Status 
eines „Plan B“.25 Es gab und gibt wirklich keinen „Plan B“, auch wenn 
der Parlamentspräsident Josep Borrell scherzte, es gebe eben meh-
rere „Plan A“.26 Nach dem französisch-niederländischen Doppel-Nein 
wendet man sich nun zwangsläufig einem „Plan D“ zu. Er steht für 
Debatte, Dialog und Demokratie.
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Der Verfassungsvertrag der Europäischen Union – 
Sackgasse der europäischen Demokratie?

Wege aus dem posttraumatischen Zustand der EU und der 
europäischen Krise der Demokratie

Von Andreas Gross

2005 bescherte helvetisch interessierten Europäern ein Paradox: 
Die beiden Referenden über den europäischen Verfassungsvertrag 
versetzten Frankreich und die Niederlande und mit ihnen die EU in 
eine Art „Schockzustand“1 nach einem eigentlichen politischen „Erd-
beben“2, während die beiden Referenden gegen zwei der neuesten 
bilateralen Verträge zwischen der EU und der Schweiz viele Europä-
er positiv überrascht und die meisten Schweizerinnen erleichtert hat. 
Paradox ist dies deswegen, weil viele Europäer auf Grund vermeint-
lich negativer schweizerischer Erfahrungen der Direkten Demokra-
tie im Allgemeinen und Referenden im Besonderen im europäischen 
Zusammenhang sehr skeptisch bis ganz ablehnend gegenüberste-
hen, die Zustimmung zu europäischen Reformen im eigenen Lande 
aber bis vor kurzem für gesichert hielten. Nun hat sie auf einmal die 
Schweiz mit zwei Referenden sehr positiv überrascht, während sie 
von Frankreich und den Niederlanden masslos enttäuscht wurden.

Prozessqualität schafft Ergebnisqualität

Gewiss ist eine solche Sicht von Volksinitiativen und Referenden zu 
ergebnis-orientiert. Es ist verständlich, dass das unmittelbare Interes-
se an Referenden vor allem von Seiten der Behörden sich an deren 
Ausgang orientiert. Deren grosse Bedeutung liegt aber weit mehr im 
Prozess, der zu diesem Ausgang führte. Dieser Prozess entwickelt 
Wirkungen, die weit über die Frage hinausgehen, ob das Ergebnis 
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mit der eigenen Überzeugung übereinstimmt. Es mag tröstlich sein, 
dass die Chance, dass das Ergebnis „stimmt“ umso grösser ist, desto 
breiter, differenzierter, fundierter und fairer all die vielen kommuni-
kativen Auseinandersetzungen und Dialoge waren, die den Prozess 
ausmachten, der zum Ergebnis führte. Doch fast ausschliesslich er-
gebnisorientierte Positionen unterschätzen das Eigengewicht dieses 
Prozesses ebenso wie die These, dass seine Qualität ganz wesent-
lich die Qualität des Ergebnisses entscheidet.

Umso wichtiger ist es, diese Prozesse zu analysieren und ihre for-
melle wie informelle Ausgestaltung ins Verhältnis zu bringen mit de-
ren Dynamik und Resultat. 

Dies soll hier vor allem im Hinblick auf den Prozess geschehen, der 
zu den nationalen Referenden über den Entwurf für einen europäi-
schen Verfassungsvertrag führte – wobei ich eingestehe, das diese 
Beurteilung auch geprägt ist von meiner Erfahrung als aktiver Zürcher 
Verfassungsrat, der zwischen August 2000 und Februar 2005 an der 
Erarbeitung einer neuen Zürcher Kantonsverfassung3 ebenso enga-
giert war wie zwischen 1996 und 1999 als Mitglied der nationalrätli-
chen Verfassungskommission an der relativ sanften Totalrennovation 
der Bundesverfassung4. Anschliessend möchte ich einige Auswege 
aus der von einigen als „Vertrauens- und Ratifikationskrise“ (Kühn-
hardt, op.cit), von anderen als eigentliche „Verfassungskrise“ bezeich-
nenden Situation aufzeigen, welche auf direktdemokratieverträgliche 
Weise Europa sowohl wieder in eine bessere Verfassung bringen wie 
auch, weil unmittelbar davon abhängig, die Kluft, beziehungsweise 
die Vertrauenslücke, zwischen europäischer Bürgerschaft und den 
Akteuren und Institutionen der EU zumindest mehrheitlich wieder 
schliessen könnten. Zum Schluss folgen noch einige Hinweise dar-
auf, wie und weshalb auch in der Schweiz im Hinblick auf eine EU-
Mitgliedschaft der Schweiz, die EU und die Direkte Demokratie nicht 
einander entgegengesetzt werden sollten, sondern die  Einsicht auch 
bei uns wachsen muss, wie viel die beiden Errungenschaften aus 

dem 19. und 20. Jahrhundert einander im 21. Jahrhundert befördern 
können.5

Abstimmungen sind in der EU und in der Schweiz beliebt

Trotz aller Unterschiede ist es nicht unstatthaft, die Eigenheiten der 
Verfahren, die zu den beiden EU-Referenden in Frankreich und 
den Niederlanden führten, mit denjenigen zu vergleichen, die in der 
Schweiz im Juni und im September 2005 zu den durch fakultative Re-
ferenden der SVP/Auns im einen und der SD/Auns im anderen Fall 
erwirkten Abstimmungen über die Assozierung der Schweiz mit den 
Abkommen von Schengen und Dublin und der Erweiterung der Per-
sonenfreizügigkeit um die zehn Staaten, welche 2004 der EU beige-
treten waren. Nicht nur, weil es sogar Parallelen in den Ergebnissen 
gibt, welche bisher in der Schweiz kaum beachtet worden sind. So 
betrug die Differenz zwischen der Wahlbeteiligung an den Europa-
parlamentswahlen im Juni 2004 und der Stimmbeteiligung beim Refe-
rendum im Mai/Juni 2005 über den Verfassungsvertrag in Frankreich 
26,46%, in den Niederlanden 23,5%.

In der Schweiz gilt seit etwa 20 Jahren auch die Regel, dass die Ab-
stimmungsbeteiligung höher ist als die Wahlbeteiligung. Im Falle der 
europapolitischen Abstimmungen ist die Diskrepanz sogar besonders 
ausgeprägt, wenn auch nicht so gross wie in Frankreich und den Nie-
derlanden, nämlich 10% (September 2005) und 12% im Juni 2005. 
Es gilt jedoch im Sinne eines gesamteuropäischen, jedenfalls auch 
die Schweiz mit einschliessendes Phänomen bezüglich der Nutzung 
der demokratischen Rechte durch moderne Bürgerinnen und Bürger, 
was Gellner/Glatzmeier für die EU und Frankreich, beziehungsweise 
den Niederlanden formuliert haben, wonach „die Teilhabemöglichkei-
ten dann besonders stark genutzt werden, wenn damit ein direkter 
Einfluss verbunden wird.“6 

Der grösste prozedurale Unterschied zwischen den Referenden in 
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der Schweiz und denjenigen zum Verfassungsvertrag in Frankreich und 
den Niederlanden liegt natürlich darin, dass in der Schweiz zu jedem 
einzelnen der 18 Verträge aus den beiden bilateralen Vertragspaketen 
das Referendum ergriffen und organisiert werden konnte, während es 
zum ganz grossen, mehrhundertseitigen europäischen Verfassungs-
vertrag nur eine einzelne Abstimmung geben konnte. In Referenden 
über neue oder total revidierte Verfassungen geht es immer über vie-
le verschiedene Inhalte und Fragestellungen, in einem Referenden 
gegen einen einzigen Vertrag kann man sich in der Regel auf eine 
einzige, oder zumindest eine sehr beschränkte Anzahl von Fragen 
konzentrieren. 

Verfahrensmängel in der Erarbeitung des EVV…

Die grosse Bedeutung dieses Unterschieds bewies der Bundesrat 
beispielsweise auch darin, dass er terminlich die Abstimmung über 
das vorwiegend die innere Sicherheit betreffende Schengen-Abkom-
men von derjenigen über die vor allem wirtschaftspolitische Frage 
der Personenfreizügigkeit mit den zehn neuen EU-Staaten trennte. 
So kann die Kumulation unterschiedlicher gegnerischer Lager ver-
hindert werden. Demgegenüber gab es bei den Debatten über die 
letzte Lesung des Verfassungsentwurfes im Zürcher Verfassungsrat 
kaum eine Plenarsitzung, manchmal nicht einmal eine Kommissions-
sitzung, in der nicht von einer Seite angemahnt wurde, dass wer sich 
einer Kompromissformulierung widersetze, Gefahr laufe, im Hinblick 
auf die Volksabstimmung zu viele Gruppen zu schaffen, die sich der 
Verfassung aus ganz unterschiedlichen Lagern widersetzen und sie 
so zu Fall bringen könnten. Das öffentliche Abwägen solcher Einwän-
de und die öffentliche Suche nach Kompromissen, die einer solchen 
Gefahr entgehen, gehört deswegen zu einem ganz wesentlichen Ele-
ment demokratischer Verfassungsgebung. 

…trugen zur Kumulation von Nein-Allianzen bei

Ein Prozess, der im Verlauf der Entstehung des Europäischen Verfas-
sungsvertrages (EVV) nicht öffentlich nachvollzogen werden konnte. 
Denn obwohl die Art der Erarbeitung des EVV ungleich demokrati-
scher und transparenter war als die Formulierung neuer EU-Verträge, 
die bekanntermassen oft erst während langer „letzten Nächte“ hinter 
verschlossenen Türen in komplizierten und nicht immer sehr ratio-
nalen Aushandlungen und Tauschgeschäften der wichtigsten Staats- 
und Regierungschefs gefunden werden, glich der Weg zum EVV auch 
in dieser Beziehung in manchen Teilen mehr den üblichen Verträgen 
statt einer echten Verfassungsgebung.

Es gibt bereits grosse Untersuchungen, welche die Erfahrungsbe-
richte mancher Konventmitglieder belegen, wonach auch im Konvent 
vieles in geheimen Präsidiumssitzungen unter präsidialer Hegemonie 
entschieden wurde und nicht durch offene Debatte und Abstimmung 
im Konventsplenum.7 Ganz zu schweigen von all den Normen, die 
nach Abschluss der Verhandlungen des Konvents, von den Regie-
rungen in den Konventsentwurf noch hineingeschrieben worden sind8 
und teilweise beispielsweise in der Auseinandersetzung um das fran-
zösische Referendum ganz wesentlich Anstoss erregt haben.9

„Der europäische Verfassungsentwurf ist tot“ schreiben die beiden 
Soziologen Beck und Giddens in ihrem berühmten Aufruf „Die Zu-
kunft der EU und ihrer Nationen“, der im Herbst 2005 in 25 grossen 
europäischen Zeitungen veröffentlicht worden ist.10 Meiner Meinung 
nach ist der EVV nicht am alten republikanischen und zur optimalen 
Legitimation von Macht notwendigen Prinzip gestorben, wonach die 
Inkraftsetzung einer Verfassung eines Referendums bedarf, sondern 
an der ebenso verspäteten wie überstürzten, widersprüchlichen und 
von Regierungen und Regierungsinteressen geprägten Art seines Zu-
standekommens; wobei ich selbstverständlich mit einbeziehe, dass 
diese unzulängliche Form des Zustandekommens auch mitverant-
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wortlich ist für den einer Verfassung unangemessenen Umfangs, sei-
ner Unübersichtlichkeit und seiner Detailversessenheit. Es wurde zu 
viel Politik festgelegt und man hat sich zu wenig auf die Erarbeitung 
einer Polity beschränkt. 

EVV-Defizite Ausdruck der EU-Probleme 

Das Scheitern des EVV auf Grund der negativ ausgegangen Refe-
renden in Frankreich und den Niederlanden, sollte uns also nicht am 
Prinzip des europäischen Referendums, gar von nationalen Refe-
renden, zweifeln lassen, sondern uns veranlassen über den Prozess 
nachzudenken, wie diese zustande kamen und entsprechende Alter-
nativen vorzuschlagen.11 Und zwar nicht nur deshalb, weil ein sorg-
fältiger  und umsichtiger Verfassungsgebungsprozess auch für ein 
anderes Verfassungsformat besorgt wäre, sondern weil in der Art, wie 
der EVV zustande kam viel von dieser Undurchsichtigkeit, Unklarheit, 
Autokratie und Selbstgerechtigkeit zum Ausdruck kommt, die manche 
überzeugte Europäerinnen und Europäer in Frankreich und den Nie-
derlanden den EVV ablehnen liess.12

Wir brauchen bekanntlich eine europäische  Verfassung, weil einer-
seits die grosse EU einer starken und erneuerten Legitimität bedarf 
und anderseits die Demokratie und mithin die indirekte und die direk-
te Partizipation der Europäerinnen und Europäer auch transnational 
verfasst und verankert werden müssen. Beide – die EU und die De-
mokratie – könnten ohne europäische Verfassung der Globalisierung 
nicht begegnen, ohne substanziell Schaden zu nehmen zu Lasten all 
der Millionen von Menschen in Europa, die nicht viel Kapital besitzen 
und vor allem von ihrer Arbeit leben. 

Lässt sich aber die Europäisierung der Demokratie und die Demo-
kratisierung Europas – die beiden wesentlichen Begründungen der 
europäischen Verfassung – überzeugend mit einem EVV konstituie-
ren, der auf demokratisch so wenig überzeugende Art erarbeitet wor-

den ist?
Verspätet begann man mit dem EVV, weil zu lange im europäischen 

Rat, die Notwendigkeit einer Verfassung, ganz prinzipiell und selbst 
im Hinblick auf die Integration der 1945 ausgeschlossenen Europäer 
gar nicht oder zu spät erkannt wurde. Überstürzt wurde gehandelt, 
weil zu wenig bedacht wurde, dass der Übergang von einer Vertrags- 
zu einer Verfassungsbasis einer sorgfältigen Transition bedarf, recht-
lich eigentlich eines Vertrages, in dem man sich auf die Modalitäten 
des Umstiegs und die Form der Verfassungsgebung einigt. Wider-
sprüchlich war der Prozess, weil selbst zu Beginn der Einrichtung 
des Konvents durch die Regierungschefs nicht klar war, ob der Kon-
vent eine neue Verfassung, einen weiteren Vertrag oder eben eine 
Mischung der beiden, einen „Europäischen Verfassungsvertrag“ aus-
arbeiten sollte. Paul Allies ist einer der wenigen, die auf die Folgen 
solcher Unklarheiten aufmerksam gemacht hat.13 Zu viel wurde zu 
offen gelassen14 – zu wenig war klar und einsichtig, zu viel musste zu 
schnell gehen und zu wenige – der europäische Rat – beanspruchten 
für sich, bei zu vielem das letzte Wort haben zu dürfen. Das war dann 
zu vielen Franzosen und Niederländern zu viel vom Falschen: Sie 
sagten Non und nee.

Vom Verschwinden der Demokratie im Niemandsland 

Auf diese Art reproduzierte die Medizin (Verfassung) die Krankheit 
(Demokratiedefizit), die sie heilen sollte. Auf so demokratisch nicht 
überzeugende Weise, war die Frage nach der europäischen Demo-
kratie nicht überzeugend zu beantworten. Gunter Hofmann: „Das 
Verschwinden der Entscheidungen im Irgendwo ist das Problem.“15 
Hofmann zitiert dazu einen Artikel des ehemaligen Mitarbeiters Jean 
Monnets, Georges Berthoin, der in der International Herald Tribune 
vom 11.Juni 2005 all jenen Recht gab, die meinten, das Non und Nee 
sei Anlass dafür, der Demokratiefrage nachzugehen. Berthoin meint, 



62 63

die Bürgerinnen und Bürger der EU hätten „das Gefühl bekommen, 
auf dem Weg nach Europa seien‚ ihre demokratischen Rechte von 
den nationalen und europäischen Bürokratien gekidnappt und in ein 
genehmes, nicht-demokratisches Verhältnis verdreht worden.“16 Zu 
den herkömmlichen demokratischen Verfahren und Legitimationen 
gab es auf europäischer Ebene kein Äquivalent, der Verlust an nati-
onaler demokratischer Substanz war bisher auf europäischer Ebene 
nicht kompensiert worden und was der EVV dahingehend versprach, 
war in zweifacher Hinsicht nicht überzeugend: In den Regelungen, 
die er vorsah (Nach wie vor sollte dem Ministerrat gesetzgebende 
Funktionen zukommen, statt dass als zweite Kammer neben dem 
Europaparlament hierzu ein Senat geschaffen würde, der aus Vertre-
tern der nationalen Parlamente besteht, und nach wie vor sollte dem 
Europaparlament keine gesetzesinitiierenden Befugnisse übertragen 
werden), wie in der Art, wie er zustande kam und national ratifiziert 
werden sollte.

Die politische und soziale Verlassenheit

Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich nicht nur bezüglich der De-
mokratie verlassen und „alleingelassen“ (Hofmann). Dieses politische 
Ohnmachtsgefühl  brachten vor allem viele niederländische Nein-Stim-
mende zum Ausdruck. In Frankreich stimmten viele auch Nein, weil 
sie sich nicht sicher waren, ob Europa ihnen den sozialen Schutz ge-
währen will, der ihnen national angesichts der Globalisierung abhan-
den kommt. Beide Verlassenheiten sind freilich miteinander verknüpft. 
In der Regel wird nur auf denjenigen Rücksicht genommen, der etwas 
zu sagen hat, der im Falle der Ignoranz seiner Interessen Sanktionen 
ergreifen kann. Die demokratischen Grundrechte schaffen in Verfas-
sungen genau diese Sanktionsmacht für alle Bürgerinnen und Bürger, 
mit der sie Kapital und Markt über deren politische Vertreter zur Rück-
sichtnahme zwingen, zumindest drängen können. Deshalb lässt sich 

auf mit Fug behaupten, dass die Einrichtung der Demokratie in der 
Regel die Voraussetzung zur Errichtung sozialer Sicherheiten ist.

Védrine auf schweizerischen Spuren 

Der Tod des Europäischen Verfassungsvertrages sollte nicht das 
Ende des Projektes Europäische Verfassung sein. Möglicherweise 
ist es für dessen Realisierung immer noch zu früh. Vielleicht schaffen 
erst die Diskussionen, die der Schock des Non und des Nee ausge-
löst hat und noch auslösen wird, die Erkenntnis, dass es wirklich eine 
europäische Verfassung zur Einrichtung einer echten europäischen 
Demokratie braucht, wie diese aussehen und welchem Europa sie 
dienen soll. Der frühere französische Aussenminister Hubert Védrine 
unterscheidet sowohl zwischen einer EU als die „Vereinigten Staa-
ten Europas“, welche die Nationalstaaten auflösen würden, und einer 
EU als „Föderation der europäischen Staaten“, ebenso wie zwischen 
einem „Fusions-Föderalismus“, der die EU-Kommission zur grossen 
Regierung Europas machen würde und die nationalen Regierungen 
zu Vollzugsgremien, und einem „Föderalismus der Subsidiarität“, wel-
cher – in einer europäischen Verfassung – die Zuständigkeiten klar 
abgrenzt und nationale Selbstbestimmungsrechte festigt.17 Da zeigt 
sich, wie schade es war, dass die Schweiz ihre Erfahrungen nicht in 
die öffentliche Debatte der EU einbringen konnte, beziehungsweise 
dass der Konvent sich mehr auf die Schriften der US-Verfassungsvä-
ter stürzte und sich weniger von den schweizerischen Erfahrungen 
anregen liess. Könnte man doch anhand der Schweiz die Überlegun-
gen Védrines konkretisieren und veranschaulichen und dafür aus un-
seren Erfahrungen lernen.
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Demokratische Auswege aus der Sackgasse

Ist es tatsächlich zu früh für eine föderalistische Verfassung zur Fö-
deration der europäischen Mitgliedstaaten, dann müssen wir uns mit 
einem weiteren Vertrag und einer wesentlichen Verbesserung von 

„Nizza“ begnügen. Dann könnte aber in diesem Vertrag das Recht 
von beispielsweise 10% aller EU-Bürgerinnen und Bürger verankert 
werden, unterschriftlich die Einleitung eines europäischen Verfas-
sungsgebungsprozesses verlangen zu dürfen. Und es müsste dann 
in diesem Vertrag festgelegt werden, wie und wer den Verfassungs-
konvent wählt (Beispielsweise ein Drittel der Abgeordneten aus dem 
Europaparlament, ein Drittel aus den nationalen Parlamenten, ein 
Drittel direkt gewählt), wie lange er arbeitet, wie er die Bürgerinnen 
und Bürger konsultiert und integriert und wie (Doppelmehr, Zweidrit-
telsmehr der Staaten oam.) die Ratifikation an einem und demselben 
Wochenende stattfindet. Wer glaubt, es sei für einen solchen echten 
Verfassungsgebungsprozess nicht zu früh, der kann auch einen neu-
en Übergangsvertrag verlangen, in dem bereits Zeitpunkt und Format 
der Einleitung eines europäischen Verfassungsgebungsprozesses 
festgesetzt werden. Um Referenden – sei es zur Ratifikation eines 
neuen (Übergang-)Vertrages oder gar einer neuen, wirklichen Ver-
fassung, wird aber nach den Erfahrungen im Frühjahr 2005 niemand 
in Europa mehr herum kommen können. Ganz sicher nicht in den 
Niederlanden und Frankreich.

Das schweizerische Interesse 

Als europäische Schweizerinnen und Schweizer ist uns wohl bewusst, 
dass je eher sich die EU in einer solchen Verfassung demokratisiert 
und föderalisiert, desto eher auch wir in der Schweiz eine Mehrheit 
von Volk und Ständen vom EU-Beitritt überzeugen können. Denn so 
lässt sich am deutlichsten klar machen, dass das was ein EU-Mitglied 

formal an demokratischen Mitwirkungsrechten und Zuständigkeiten 
verliert, mehr als kompensiert wird durch das, was es auf europäi-
scher Ebene entsprechend bekommt. Doch selbst, wenn die EU-Zu-
ständigkeiten bis es so weit ist noch vor allem parlamentarisch und 
exekutiv wahrgenommen werden, lassen sich die schweizerischen 
Volksrechte bei entsprechendem Willen so verfeinern (Konstruktives 
Referendum, Volksabstimmungen über Aufträge zum bundesrätlichen 
Handeln in Brüssel, Volksmotionen zur Beauftragung der schweize-
rischen Delegation im Europaparlament uam), dass Europa und die 
Direkte Demokratie miteinander versöhnt werden können – wohl eine 
der unabdingbaren Voraussetzungen dafür, dass man in der Schweiz 
eine Mehrheit von Volk und Ständen für den EU-Beitritt gewinnt. 

Anmerkungen:
1 Siehe beispielsweise die Herbstausgabe der Zeitschrift „le Débat“, welche ihre eu-
ropapolitischen Diskussionsbeiträge mit dem Titel „La France et le choc du 29 mai“ 
überschrieb. (ed.Pierre Nora, Gaillmard, Paris, septembre 2005). Auch der deutsche 
Professor Ludger Kühnhardt benutzt den gleichen Begriff, wenn er schreibt „Der 
Schock, der weite Teile der politischen Eliten in der EU nach den ablehnenden Re-
ferenden in Frankreich und den Niederlanden traf, ist der Erkenntnis gewichen(…)“, 
Ludger Kühnhardt, Quo vadis Europa, in „Aus Politik und Zeitgeschichte“, Beilage 
zur Zeitung „Das Parlament“ (Bonn, 5.September 2005).
2 Pierre Rosanvallon, Le retour du refoulé, (Le Monde, 3.6.05). Der erste Satz im 
Artikel lautet: «Le séisme du 29 mai doit être pensé dans sa radicalité.»
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3 Im Juni 1999 beschloss die Mehrheit der stimmenden Zürcher Stimmberechtigten, 
dass durch einen 100 köpfigen Verfassungsrat eine neue Kantonsverfassung zu er-
arbeiten sei, welche die Verfassung aus dem Jahre 1869 ablösen soll. Der Verfas-
sungsrat wurde im Juni 2000 gewählt. Er erarbeitete in vier Lesungen einen Entwurf, 
der im Februar 2005 von 63% der sich an der Abstimmung beteiligenden Zürcherin-
nen und Zürcher angenommen worden ist. 
4 1994 beschloss eine Mehrheit der Bundesversammlung eine Totalrevision der Bun-
desverfassung von 1874 in der Art einer „Nachführung“. Die Verfassungskommissio-
nen von National- und Ständerat erarbeiteten dann aber eine Neufassung der Bun-
desverfassung, die etwa 20 teilweise doch auch substanzielle Neuerungen enthielt, 
die von der Mehrheit von Volk und Ständen im April 1999 angenommen worden ist.
5 Vergleiche Andreas Gross, Die Direkte Demokratie und die EU bedürfen einan-
der, Vom Hindernis zur Morgengabe der Schweiz, in NZZ, Staatspolitisches Forum, 
18.2.2004 und  Andreas Gross „Ohne Europa kann die Schweiz  nicht die Schweiz 
bleiben“ im Bulletin des eidg. Integrationsbüros, Bern, Frühjahr 2002, beide Artikel 
finden sich neben vielen anderen zum Thema auf der Homepage www.andigross.
ch
6 Winand Gellner/Armin Glatzmeier, Die Suche nach der europäischen Zivilgesell-
schaft, in Europa,: „Aus Politik und Zeitgeschichte“, Nummer 26/2005, 5. September 
2005, p.10. Beide Autoren führen die schwachen Wahlbeteiligungen zum Europa-
parlament nicht auf „sinkendes Interesse der Bürger an der EU“ zurück, sondern 
als Ausdruck der „Ratlosigkeit und Resignation über Einflussmöglichkeiten auf die 
politischen Steuerungsprozess der EU“. (ebenda)
7 So beispielsweise Peter Norman, The Accidenral Constitution, The Making of Euro-
pes Constitutional Treaty, Brüssel, 2005 oder Alain Dauvergne, L’Europe en Otage? 
Histoire secrète de la Convention, Paris 2004. 
8 Ein Privileg, von dem  ein kantonaler Regierungsrat gegenüber einem kantonalen 
Verfassungsrat nicht einmal träumt.
9 So gehörte die von der britischen Regierung erwirkte Klausel, wonach  die euro-
päischen Streitkräfte nur im Einklang mit der Nato und somit nicht ganz unabhängig 
von den USA eingesetzt werden dürften, zu einem der drei wichtigsten Argumente, 
die der ehemalige sozialdemokratische Premierminister und wichtigste SP-Mann im 
Nein-Lager, Laurent Fabius, in jeder Diskussion benannte.
10 Hier zitiert nach der Fassung, die am 1.10.2005 in der Süddeutschen Zeitung 
publiziert worden ist.
11 Noch verheerender wäre, die verlorenen Referenden mit konjunkturellen Umstän-
den oder spezifischen Krisen und Spannungen in Frankreich und Holland allein zu 
erklären, wie dies die Spitze der EU-Kommission zu tun scheint oder auch Tony Blair 
als Repräsentant der EU-Präsidentschaft. Selbstverständlich brachten die beiden 

Referenden auch besondere Schwierigkeiten der französischen und holländischen 
Gesellschaft hervor, wie dies für Frankreich in den Texten von Débat (Gauchet,Rém
ond,Lazorthes) herausgearbeitet wird, doch sie sind auch die Antwort auf inhaltliche 
und prozedurale Unzulänglichkeiten der EU – sonst hätten andere Regierungschefs, 
beispielsweise auch Tony Blair, ihre Referendumsabstimmungen ja nicht fürchten 
und absagen, beziehungsweise wohl auf den St.Nimmerleinstag verschieben müs-
sen.
12 Gunter Hofmann (Familienbande, Die Politisierung Europas, München, 2005) 
meint  das Gleiche , wenn er schreibt: „Aber die Verfassungsidee, so richtig sie war 
und bleibt, klang abstrakt, kompliziert und fast so unverständlich wie ‚Brüssel’. Es 
war eine Chance, die nicht hätte verspiel werden dürfen.“ (S.26).
13 Paul Alliès, Une constitution contre la Democratie, Portrait d’une Europe dépoliti-
sée, Castelnau-le-Lez, Januar 2005, meint: „Le simple fait de nommer ‚Constitution’ 
un texte qui pourrait n’être qu’un simple traité de plus sur la scène européenne en-
traîne des conséquences considérables. (...) Tant de confusion est en soi domma-
geable pour la démocratie.“
14 Armin von Bogdandy  „Die europäische Republik“ spricht von einer „bemerkens-
werten Ambivalenz“ des Dokumentes; der Kompromiss in der Bezeichnung „Vertrag 
über eine Verfassung“ scheine „beide Entwicklungspfade offen zu halten.“  S.22, in 
ApuZ, September/2005, op.cit.
15 Hofmann, op.cit. S.31.
16 Hofmann,op.cit S. 30
17 Hubert Védrine „Pour l’Europe: repartir du réel“, in Le Débat, Nummer 136, 
Sept.2005, S,21,22 und 23.
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